




mailto:info@metron.ch
http://www.metron.ch/




Gesamtrevision Nutzungsplanung | Inhaltsverzeichnis 

 

5 

 

Inhaltsverzeichnis  
Zusammenfassung  7 

1 Planungsgegenstand und Ziele  11 
1.1 Anlass der Gesamtrevision 11 
1.2 Inhalt des Planungsberichts 11 
1.3 Bestandteile der Vorlage und Übersicht der geänderten Dokumente 12 

2 Gesamtprozess und Beteiligte  13 
2.1 Gemeinsam Weichen stellen: vom RELB zu NuPla, NLEK und KGV 13 
2.2 Entwurfsphase 13 
2.3 Beratung durch die Begleitgruppen 13 
2.4 Formeller Prozess 14 
2.5 Altstadtreglement Brugg  15 

3 Planungsablauf der Nutzungsplanung  16 
3.1 Das Verfahren 16 
3.2 Ergebnisse der vorgezogene Mitwirkung mit den Begleitgruppen 17 
3.3 Ergebnisse der öffentlichen Mitwirk ung der Bevölkerung 17 
3.4 Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung 19 
3.5 Ergebnisse der öffentlichen Auflage 20 
3.6 Beschlussfassung und Genehmigung 21 

4  Ausgangslage  25  
4.1 Bevölkerung und Arbeitsplätze 25 
4.2 Siedlung 26 
4.3 Landschaft und Natur  28 
4.4 Verkehr und Mobilität  29 
4.5 Energie 30 

5 Grundlagen und Rahmenbedingungen  31 
5.1 Bund und Kanton  31 
5.2 Region 41 
5.3 Stadt und Gemeinde 42 

6  Schwerpunktthemen  45  
6.1 Innentwicklungskonzept  45 
6.2 Hochhauskonzept 46 
6.3 Altstadtreglement  48 
6.4 «Entwicklungsstudie Zurzacherstrasse Zielbild 2040+», Brugg  49 
6.5 Entwicklung Gebiet Aegerte 50 
6.6 Geisseschache 51 
6.7 Abstimmung mit öffentlichen Infrastrukturen  52 
6.8 Planungsmehrwert  52 

7 Änderungen der Nutzungsplanung  59  
7.1 Geltungsbereich und übergeordnetes Recht (§§1 und 2 BNO) 59 
7.2 Raumplanung 59 
7.3 Zonenvorschriften innerhalb des Siedlungsgebiets  (§§ 13 bis 31 bzw. 34 

BNO) 65 
7.4 Zonenvorschrif ten Landwirtschaftszone, Schutzzonen, überlagernde 

Schutzzonen und Objekte (§§ 32 bzw. 35 bis § 48 bzw. 49 BNO) 81 
7.5 Bauvorschriften  101 
7.6 Schutzvorschriften (§§ 64 bis 73 bzw. 74 BNO) 102 





Gesamtrevision Nutzungsplanung | Zusammenfassung 

 

7 

 

Zusammenfassung  

Vom räumlichen Entwicklungsleitbild zur Nutzungsplanung  
 
Die hervorragenden Standortqualitäten machen den RAUM BRUGG WI N-
DISCH zum attraktiven Wohn -, Arbeits - und Bildungsstandort. Gleichze i-
tig übernehmen Brugg und Windisch  in steigendem Mass die Zentrum s-
funktionen für die ganze Region.  
 
2010 erfolgte die Fusion der Stadt Brugg mit der Gemeinde Umiken. Die letzten Ge-
samtrevisionen der drei Nutzungsplanungen liegen alle mehr als 15 Jahre zurück 
(Brugg 1996, Umiken 1997, Windisch 1995). Da gemäss Raumplanungsgesetz Nut-
zungspläne spätestens nach 15 Jahren zu überprüfen und anzupassen sind, haben sich 
Brugg und Windisch 2011 entschlossen, die Ortsplanungsrevision gemeinsam durchzu-
führen. Ziel ist, die Lebensqualität im RAUM BRUG G WINDISCH zu erhalten und 
weiter zu verbessern. Das am 17. März 2015 von den Exekutiven verabschiedete Räum-
liche Entwicklungsleitbild (RELB, Kap. 5.3.1) entwirft die Strategie und dient als 
Grundlage für die im  April 2015 gestartete 2. Phase der Ortsplanungsrevision.  

Die 2. Phase umfasst drei aufeinander abgestimmte Planungsinstrumente: Nut-
zungsplanung (NuPla), Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV, Kap. 5.3.2) sowie 
Natur - und Landschaftsentwicklungskonzept (NLEK, Kap . 5.3.3). Der Fokus des vor-
liegenden Berichts liegt auf der Nutzungsplanung. Er definiert die Ziele, erläutert die 
wichtigen Änderungen gegenüber der letzten Revision, erfasst Nutzungsreserven im 
überbauten Gebiet und dokumentiert zentrale Interessenabwägungen. Ausserdem zeigt 
der Bericht präzis auf, wie die übergeordneten Vorgaben von Bund und Kanton be-
rücksichtigt werden.  

Pionierleistung im Kanton Aargau: der P rozess der Ortsplanungsrevision  
 
In seine n  Vorprüfungsbericht en  vom 20. bzw. 21. November 2017 (Wi n-
disch und Brugg) lobt der Kanton den bisherigen Planungsprozess: «Die 
gemeinsame Planung, die Prozessführung und -steuerung, die sehr breite 
Partizipation un d Kommunikation können als Pionierleistung im Kanton 
Aargau bezeichnet werden.»  
 
Alle Instrumente der Ortsplanungsrevision resultieren einerseits aus einer fundierten 
Planungsarbeit, andererseits aus einer sorgfältigen Prozessgestaltung, die Prozessfüh-
rung und -steuerung, Partizipation und Kom munikation vereint. Das RELB entstand 
unter der Mitwirkung der  40-köpfigen Echogruppe, wurde in drei öffentlichen Foren 
mit je rund 120 Interessierten diskutiert und lag zur öffentlichen Vernehmlassung auf.  

Vom Apri l 2015 bis Januar 2016 erarbeiteten Projektsteuerung und Projektlei-
tung die Entwürfe von NuPla, KGV und NLEK.  Bis Juni 2016 berieten die breit aufge-
stellten Begleitgruppen die Entwürfe , und im Herbst 2016 erfolgte die öffentliche Mi t-
wirkung. Im Anschluss erfolgte die Überarbeitung aller drei Instrumente. Am 29. Mai 
2017 haben die Exekutiven von Brugg und Windisch den Kommunalen Gesamtplan 
Verkehr (KGV) einstimmig beschlossen. Das Natur - und Landschaftsentwicklungskon-
zept (NLEK) wurde vom Stadtrat Brugg einstimmig und vom Gemeinderat Windisch 
mehrheitlich b eschlossen. Die beiden Dossiers sind zusammen mit den Mitwirkungs-
berichten seit 12. Juni 2017 öffentlich zugänglich. 

Im Juni wurde der KGV dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. Diese ist am 
13. November 2017 erfolgt. Der Kanton lobt, dass der KGV «inhaltlich sehr gut mit der 
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1 Planungsgegenstand und Ziele  
1.1 Anlass der Gesamtrevision  

Das regionale Zentrum Brugg Windisch: Ziele, Strategie und Umsetzung  
Der RAUM BRUGG WINDISCH  mit  seinen rund 18'000 Einwohnern übernimmt  in 
steigendem Mass die Zentrumsfunktionen für die ganze Region Brugg. Die hervorr a-
gende Anbindung an das schweizerische Bahn- und Autobahnnetz, die Lage am Was-
serschloss der Schweiz und die stetig wachsende Bedeutung des Campus Brugg Win-
disch machen den RAUM BRUGG WINDISCH zum attraktiven Wohn -, Arbeits- und 
Bildungsstandort mit Ausstrahlung über  die Kantonsgrenzen hinaus.  

Von 2011 bis 2015 entstand das gemeinsame Räumliche Entwicklungsleitbild 
(RELB, Kap. 5.3.1). Das RELB wurde unter breitem Einbezug der Bevölkerung erarbei-
tet und beinhaltet Strategien für die zukunftsweisende Gesamtentwicklung der Region. 
Siedlung, Verkehr und Landschaft sind dabei konsequent aufeinander abgestimmt. Im 
März 2015 vom Stadtrat Brugg und vom Gemeinderat Windisch beschlossen, dient das 
RELB als Grundlage für die 2. Phase der Ortsplanungsrevision . Diese setzt sich zu-
sammen aus drei aufeinander abgestimmten Planungsinstrumente n: Nutzungsplanung 
(NuPla) , Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) sowie Natur - und Landschaftsent-
wicklungskonzept (NLEK). Der Fokus des vorliegenden Berichts liegt auf der Nut-
zungsplanung mit den grundeigentümerverbindlichen Planungsinstrumenten Bau- 
und Nutzungsordnung (BNO), Bauzonenplan (BZP) und Kultur landplan (KLP). 

 
Rechtliche Grundlagen und Inhalte der Nutzungsplanung  
Gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) sind Nutzungspläne perio-
disch, spätestens jedoch nach 15 Jahren zu überprüfen und, wenn sich die Verhältnisse 
verändert haben, anzupassen. 2010 erfolgte die Fusion der Stadt Brugg mit der Ge-
meinde Umiken. Die letzten Gesamtrevisionen der drei Nutzungsplanungen liegen alle 
mehr als 15 Jahre zurück: Jene der Stadt Brugg stammt von 1996, jene der Gemeinde 
Umiken von 1997 und jene der Gemeinde Windisch von 1995. Alle drei  Revisionen 
wurden 1998 vom Kanton genehmigt.  

Die gemeinsame Erarbeitung der Ortsplanungsrevision durch die Stadt Brugg 
und die Gemeinde Windisch gewährleistet die Abstimmung der  kommunalen mit den 
regionalen Entwicklungsabsichten . Ausserdem bedarf es einer Anpassung an die neuen 
gesetzlichen Grundlagen des Kantons, beispielsweise die Vorgaben der kantonalen 
Bauverordnung (Harmonisierung der Baubegriffe, IVHB  und Planungsmehrwertabga-
be).  

1.2 Inhalt des Planungsberi chts  

Zur Nutzungsplanung gehört gemäss Art. 47 der Raumplanungsverordnung neben der 
Erstellung der Zonenpläne und der dazugehörigen Vorschriften das Verfassen eines 
Planungsberichts. Die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch erstellen den Pla-
nungsbericht gemeinsam. Er zeigt auf, wie die Nutzungsplanung die übergeordneten 
Ziele und Vorgaben von Bund und Kanton berücksichtigt  und definiert die kommun a-
len und regionalen Ziele der Revision. Daneben erläutert  er die wichtigen Änderungen 
gegenüber der vorangehenden Revision mit den erwarteten Auswir kungen, erfasst  die 
Nutzungsreserven im überbauten Gebiet und die Prinzipie n ihrer  haushälterischen 
Nutzung. Im Planungsbericht sind ausserdem die für jede raumplanerische Tätigkeit 
zentralen Interessenabwägungen dokumentiert. Sie sind eine wichtige Voraussetzung 
für ein transparentes Mitwirkungs -, Vorprüfungs- und Genehmigungsverfahren.  



 

 

Der Planungsbericht informiert  einerseits die Genehmigungsbehörde (Kanton) 
über die Vorlage und deren Zweckmässigkeit. Andererseits richtet sich der Bericht an 
die Bevölkerung und die Grundeigentümer, die sich im Rahmen der Mitwirkung zur 
Gesamtrevision äussern können. Ausserdem bildet dieser Bericht eine wichtige Grund-
lage für die Einwohnerräte , die die Nutzungsplanung beschliessen. 

Nach der Genehmigung der Nutzungsplanung ist der Bericht Orientierungshilfe 
sowohl für die Baugesuchsteller als auch für die Baubehörde. In allfälligen Recht smi t-
telverfahren gibt der Erläuterungsbericht Auskunft über die Absichten und Erwägu n-
gen des Gesetzgebers (Interessenabwägung). 

1.3 Bestandteile der Vorlage und Übersicht der geänderten Dokumente  

Die Nutzungsplanung ri chtet sich auf einen Zeithorizont von 15 Jahren aus und um-
fasst zum einen grundeigentümerverbindliche und zum anderen erläuternde Bestand-
teile.  

Die gemeinsame Planung beinhaltet je einen Zonenplan pro Gemeindegebiet (Bauzo-
nen- und Kulturlandplan 1:2'500) sowie je eine Bau- und Nutzungsordnung (BNO) für 
Brugg und Windisch. Zur Information stehen ausserdem ein gemeinsamer grundeigen-
tümerverbindlicher Zonenplan (Bauzonen - und Kulturlandplan 1:5'000)  sowie ein 
Dokument mit den beiden Bau- und Nutzungsordnungen (BNO) in vergleichender 
Darstellung zur Verfügung. Als Erläuterung dienen die Pläne der Änderungen (Bauzo-
nen- und Kulturlandplan) und der erläuternde Planungsbericht gemäss Art. 47 der 
Raumplanungsverordnung.  

Teil der Ortsplanungsrevision ist aber auch das Altstadtreglement Brugg. Es er-
gänzt die Nutzungsplanung und die in § 14 BNO definierte «Altstadtzone A». Diese  
dient der Erhaltung und der sanften Weiterentwicklung des historischen Stadtkerns.  
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2 Gesamtprozess und Beteiligte 
2.1 Gemeinsam Weichen stellen: v om RELB zu NuPla, NLEK und KGV  

Alle Instrumente der Ortsplanungsrevision resultieren einerseits aus einer 
fundierten Planungsarbeit, andererseits aus einer sorgfältigen Prozessg e-
staltung.  Nachdem in der ersten Phase der Ortsplanungsrevision das Räumliche Ent-
wicklungsleitbild entstanden ist, wurden in der zweiten Phase auf Grundlage des RELB 
drei Planungsinstrumente erarbeitet: die Revision der Nutzungsplanung, der Kommu-
nale Gesamtplan Verkehr sowie das Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept.  

Das RELB entstand unter der Mitwirkung der  40-köpfigen Echogruppe. Ausser-
dem wurden die Inhalte in drei öffentlichen Foren mit je rund 120 Interessierten ei n-
gehend diskutiert. Anschliessend, im Herbst 2014, lag das RELB zur öffentlichen Ver-
nehmlassung auf. Der Kanton Aargau hat in seiner Stellungnahme das RELB als Pio-
nierleistung gewürdigt und den gewählten Prozess, in den die Bevölkerung bereits in 
einer frühen Phase aktiv einbezogen wurde, als wegweisend bezeichnet. 

Während des ganzen Prozesses der Ortsplanung gewährleistet zudem eine klare 
und durchgängige Kommunikation, dass Ziele und Meilensteine in der Öffentlichkeit 
präsent sind. 

2.2  Entwurfsphase   

Vom April  2015  bis Januar 2016  erarbeiteten Projektsteuerung und Pr o-
jektleitung die Entwürfe von  NuPla, KGV und NLEK . Im  neunmonatigen, in-
tensiven Entwurfsprozess sind auch die relevanten Resultate verschiedener Vertie-
fungsprojekte eingeflossen: Hochhauskonzept, «Entwicklungsstudie Zurzacherstrasse 
Zielbild 2040+»  und Aktualisierung der Landschaftsinventare . Die Aktualisier ung der 
Bauinventare nahm hingegen mehr Zeit  in Anspruch ; die Ergebnisse der Aktualisie-
rung lagen erst im Frühling 2016 vor.  Der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Win-
disch haben am 29. Februar 2016 in ihrer gemeinsamen Klausur die Instrumente der 
Ortsplanungsrevision für die Beratung durch die Begleitgruppen freigegeben. 

2.3  Beratung durch die Begleitgruppen  

Vom März bis Juni 2016 erfolgt e die Beratung der Planungsentwürfe 
durch die breit aufgestellten Begleitgruppen.  In die Begleitgruppe NuPla nah-
men Mitglied er der Einwohnerräte beider Gemeinden Einsitz. Bei der Zusammenset-
zung wurde darauf geachtet, dass sowohl die Gemeinden als auch die Parteien ange-
messen vertreten sind:  
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Vom 26. Februar bis am 27. März 2018 wurde die NuPla während 30 Tagen öffentlich 
aufgelegt. Der Beschluss der Gesamtrevision Nutzungsplanung durch den Einwohner-
rat Windisch  erfolgte am 7. November 2018. Die erste Beratung durch den Einwohner-
rat Brugg ist im Januar 2019 geplant. Nach Beschlussfassung durch die Einwohnerräte 
werden die Nutzungsplanungen dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. 

2.5  Altstadtreglement Brugg  

Ein wichtiger Bestandteil der Ortsplanungsrevision ist das Altstadtreglement Brugg, 
das insbesondere die BNO ergänzt. Es ist erarbeitet worden, um die Altstadt Brugg zu 
erhalten, zu stärken und weiterzuentwickeln  (vgl. Kap. 6.3). Vom 11. September bis 17. 
Oktober 2017 lag das Dossier zur öffentlichen Mitwirkung auf. Die überarbeitete Versi-
on kommt zusammen mit der NuPla Anfang 2018 in die öffentliche Auflage.  Bei der 
Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg sind 13 Mitwirkungsbeiträge zum Altstad t-
reglement eingegangen. Die Eingaben beinhalten insgesamt rund 145 Anträge. Mit der 
öffentlichen Auflage Anfang 2018 erfolgt auch die Publikation des Mitwirkungsb e-
rich ts. 



 

 

3 Planungsablauf der Nutzungsplanung  
3.1 Das Verfahren  

Das Vorgehen richtet sich nach dem kantonalen Baugesetz und gliedert sich in zwei 
Arbeitsschritte. Im ersten Arbeitsschritt werden die Entwürfe des Bauzonen - und Kul-
turlandplans sowie der Bau- und Nutzu ngsordnung ausgearbeitet. Das darauf folgende 
formelle Verfahren bildet den zweiten Arbeitsschritt. Er richtet sich nach den Anford e-
rungen des Baugesetzes und beinhaltet das Mitwirkungsverfahren, die kantonale Vor-
prüfung, die öffentliche Auflage inkl. Beha ndlung der Einwendungen, die Beschlussfas-
sung durch die beiden Einwohnerräte und die Genehmigung durch den Kanton. 

 

Abbildung 1: 
Planungsablauf Revision Nutzungsplanung 

Die Erarbeitung der Entwürfe der Nutzungsplanung für den RAUM BRUGG WI N-
DISCH startete nach der Genehmigung des RELB im März 2015. Nachfolgend werden 
die inhaltlichen Ergebnisse der verschiedenen Verfahrensschritte laufend festgehalten 
und ergänzt.  



http://www.raumbruggwindisch.ch/






 

 

Es wird empfohlen, die Bestimmungen der «Bauten 
unter kommunalem Schutz» zu ergänzen. Ein Rück-
bau sei nur bewilligungsfähig, wenn ein unabhängi-
ges Fachgutachten vorliege.  

Die Ergänzung dieser Präzisierung wird als sinnvoll 
beurteilt und umgesetzt. 

Der Kanton empfiehlt, aus Gründen des Ortsbild-
schutzes, die Parzellen 704 und 705 in Brugg der 
OeBA- Zone zuzuweisen. 

Auf die Umzonung wird verzichtet. Die Parzellen 
befinden sich angrenzend an das kantonale Denk-
malschutzobjekt röm.-kath. Pfarrkirche (BRU010). 
Eine mögliche Bebauung der Parzellen, welche sich 
im Umgebungsschutz des Schutzobjektes befinden, 
muss in Abstimmung mit der Denkmalpflege erfol-
gen. 

Windisch: Im Bereich der Zone Campus (ZC), nord-
östlich der Güterstrasse / Steinackerstrasse bis zur 
Gaswerkstrasse sind im Umgebungsschutz der 
kantonalen Denkmalschutzobjekte Hauptbau Psy-
chiatrische Klinik (WIN009) und der Parkanlage 
(WIN012) keine Hochhäuser denkbar. Der Hoch-
hausperimeter ist im Bauzonenplan entsprechend 
anzupassen. 

Die Hochhausperimeter wurden aus dem Hochhaus-
konzept abgeleitet. Es wird darauf verzichtet, den 
Hochhausperimeter anzupassen. Die entsprechende 
Rücksichtnahme bzw. Abstimmung mit den Denk-
malschutzobjekten ist im Rahmen der Gestaltungs-
planung umzusetzen. 

Windisch: Neu sollen im Gebiet Moos / Mat-
teschache eine grossflächige Frommentalwiese 
entlang des Waldrandes sowie einige neue Hecken 
ausgeschieden werden. Im Gebiet Bad ist die Unter-
schutzstellung bestehender Hecken vorgesehen. 

Einerseits handelt es sich bei diesen Flächen um 
Hecken, die bereits unter Schutz stehen, anderer-
seits werden die Vorgaben des kantonalen Richt-
plans umgesetzt. An den neuen Schutzobjekten 
(Hecken) wird festgehalten. 

Es wird empfohlen, die Bestimmungen der Spezial-
zone Waffenplatz § 50 zu ergänzen. Das Areal dient 
der militärischen Nutzung und der Naherholung. Für 
die Abstimmung der Interessen sind konkretere 
Grundlagen zu erarbeiten. Wir empfehlen, dies auch 
in § 50 BNO aufzunehmen. 

Es wird darauf verzichtet, die  Bestimmungen der 
Spezialzone Waffenplatz zu ergänzen. Die Abstim-
mung zwischen den Interessen. 

Brugg: Um Unklarheiten zu vermeiden und aus 
Gründen der Planungssicherheit empfiehlt der Kan-
ton die Streichung in der BNO Brugg des § 36 Abs. 7 
Schutzzone Altenburg rückgängig zu machen. 

Die Streichung des § 36 Abs. 7 wird rückgängig 
gemacht. Die Erläuterungen des "Bauens über der 
Ruinen" werden als sinnvoll erachtet.  

 

3.5  Ergebnisse der ö ffentliche n  Auflage  

Die Unterlagen zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung RAUM BRUGG WINDSICH 
lagen vom 26. Februar 2018 bis 27. März 2018 öffentlich auf. Während der öffentlichen 
Auflage haben insgesamt 137 Einwenderinnen und Einwender Anträge eingereicht. 
Dabei sind in der Stadt Brugg 56 und in der Gemeinde Windisch 81 Einwendungen zur 
Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland eingetroffen. Gestützt auf die Einwendu n-
gen und auf die im Mai und Juni 2018 durchgeführten Einigungsverhandlungen haben 
der Stadtrat Brugg sowie der Gemeinderat Windisch verschiedene Änderungen am 
ursprünglichen Entwurf vorgenommen . Die Anpassungen sind in den ergänzenden 
Planungsberichten für Brugg (30. Oktober 2018 rev. 12. Dezember 2018) und Windisch 
(27. August 2018 revidiert 12. Dezember 2018) detailliert aufgeführt (siehe Beilage).  

Im Juli 2018 hat der Gemeinderat Windisch über die Einwendungen entschie-
den und die Nutzungsplanung für den Einwoh nerrat freigegeben. Der Stadtrat Brugg 
hat im August 2018 über die Einwendungen entschieden, allerdings mit zwei Ausnah-
men: Umsetzung des Bauinventars und Definition der Zonierung Bruggerberg. Die 
Behandlung dieser beiden Themen erforderte weitere Abklärungen und nahm mehr 
Zeit in Anspruch. Am 5. Dezember 2018 hat der Stadtrat Brugg die Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung und das Altstadtreglement zu Handen des Einwohnerrats verab-
schiedet. Die erste Beratung der Nutzungsplanung durch den Einwohnerrat Brugg ist 
im Januar 2019 geplant. Trotz zeitlicher Staffelung bleiben die beiden Planungen von 
Brugg und Windisch eng koordiniert und inhaltlich ab gestimmt.  
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4 Ausgangslage 
4.1 Bevölkerung  und Arbeitsplätze  

Der RAUM BRUGG WINDISCH verfügt über hervorragende Standortqualitäten. Die 
Gesamtrevision Nutzungsplanung schafft die Grundlagen, um Raum für ein mögliches 
Bevölkerungswachstum gemäss den kantonalen und regionalen Prognosen bereitzu-
stellen. Ziel ist, die Lebensqualität im RAUM BRUGG WINDISCH zu erhalten und 
weiter zu verbessern. In den letzten Jahren erfolgte ein massives Wachstum, das sich in 
den nächsten Jahren voraussichtlich weiterziehen wird   

Im Jahr 2 014  haben Brugg (inkl. Umiken) und Windisch eine Bevölkerungs-
zahl von rund 18'233 . Wird der Trend der letzten 15 Jahre fortgeschrieben, dann ist 
bis ins Jahr 2030 mit einer Bevölkerung von rund 19'900 Einwohnern und bis 2040 
mit rund 21'100 Einwohnern zu rechnen. Entspricht das Wachstum der Fortschreibung 
der letzten fünf Jahre, ist bis ins Jahr 2030 mit rund 22'900  Einwohner n und bis 2040 
mit rund 26'300  Einwohnern zu rechnen. Die überkommunale Prognose wird sich im 
Mittel der beiden Fortschreibungen einpendeln. So ist bis ins Jahr 203 0  mit  einer 
Bevölkerung von rund 20'350 Einwohnern  und bis 204 0 mit rund 23'700 Ei n-
wohner  im RAUM BRUGG WINDISCH zu rechnen. Dies entspricht einem Wachstum 
von rund 1% oder 200 Einwohner pro Jahr.   

Die kantonale Prognose der Grundlagen (vgl. kantonaler Richtplan) geht von 
rund 23'300  Einwohnern im Jahr 2040 aus.  Dieser Wert ist vergleichbar mit der über-
kommunalen Prognose. 

Heute bietet der RAUM BRUGG WINDISCH rund 11'300 Beschäftigten bzw. 
rund 8'500 Vollzeitäquivalenten (VZA) einen Arbeitsplatz . Bis ins Jahr 2040  
wird, im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen, von rund 11'800 bis 13'000 Beschä f-
tigten bzw. von rund 9'600 bis 10'600 Vollzeitäquivalenten  ausgegangen.  

 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung und 
Trend im RAUM BRUGG WINDISCH  







 

 

4.3  Landschaft und Natur  

Landschaftsschutz  

Der RAUM BRUGG WINDISCH gliedert sich in acht Landschaftsschutzzonen. Diese 
liegen vorwiegend am Siedlungsrand. Es sind typische Landschaftskammern, begrenzt 
durch Wälder  sowie die Flüsse Aare und Reuss, die unterschiedliche kulturhistorische 
und naturkundliche Werte  aufweisen. Zudem sind diese Landschaftsschutzgebiete 
wertvolle Nah- und Nächsterholungsräume für die Bevölkerung.  

Der Siedlungstrenngürtel des Richtplans zwischen Villnachern und Brugg ist 
bisher nur teilweise umgesetzt worden; er ist in der Überarbeitung des Kulturlandpl a-
nes berücksichtigt.  

Naturschutz im Kulturland  

Im gesamten Kulturland gibt es 16 Naturschutzzonen: elf Trockenstandorte mit M a-
gerwiesen, zwei Feuchtgebiete, drei Pionierstandorte  und mehrere Uferschutzzonen 
entlang der Fliessgewässer. Zudem sind verschiedene wertvolle Naturobjekte wie H e-
cken, Feldgehölze, Einzelbäume, Baumgruppen, Hochstamm-Obstgärten, Aufschlüsse, 
Höhlen und Trockenmauern vorhanden. Diese sind sowohl von ökologischer Bedeu-
tung als auch wertvoll für das strukturreiche Landschaftsbild.  

Naturschutz im Wald  

Im Waldgebiet liegen sieben Naturschutzgebiete mit unterschiedlichen Schutzzielen. 
Weitere sollen aus dem Richtplan umgesetzt werden. Bisher sind im RAUM BRUGG 
WINDISCH nur zwei südlich exponierte Waldränder geschützt, einer entlang des 
Bruggerbergs und ein weiterer im Loohölzli.  

Landschaft und Naherholung  

Das Siedlungsgebiet des RAUMS BRUGG WINDISCH ist von vier wichtigen Naherho-
lungsräumen umgeben. Dazu gehören der nördlich gelegene Bruggerberg mit dem 
Erholungswald, verschiedenen Aussichtspunkten und Rastplätzen sowie das Wasser-
schloss als Naturerlebnisraum entlang des Aare- und Reussufers. Im Süden liegt aus-
serdem das vielfältige Naherholungsgebiet, geprägt durch die Landschaftskammern 
Fahrgut und Lindhof sowie die bewaldeten Hügel Dägerli, Grünrain und Chalch mit 
ihren Aussichts- und Rastplätzen. Dazu kommen im Westen der Umiker - und der Wi l-
dischachen, die beide typische Auenlebensräume aufweisen und ein attraktives Naher-
holungsgebiet für die Bevölkerung sind.  

Besondere Anziehungspunkte für Erholungssuchende stellen die Freibäder (Badi 
Brugg, Badi Heumatten Windisch, Reuss-Badi Gebenstorf) und der Wasserzugang zur 
Aare im Gebiet Geisseschache dar.  

Verschiedene nationale und kantonale Velo- und Wanderrouten verbinden und 
erschliessen diese übergeordneten Naherholungsräume untereinander und mit dem 
Siedlungsgebiet. 

Durch das dichte Nebeneinander von Siedlung und attraktiven Landschaften be-
stehen in den Bereichen entlang der Flussufer verschiedene Nutzungsüberlagerungen 
bzw. Konflikte zwischen Erholungsnutz ung sowie Natur - und Landschaftsschutz.  

 





 

 

Der Veloverkehr wird teils im Mischverkehr und teils auf einer eigenen Infra-
struktur geführt. Insbesondere d ie verkehrsberuhigten Quartierstrassen sind für den 
Veloverkehr von hoher Bedeutung. Punktuell bestehen Lücken im Netz; insbesondere 
die Hauptachsen sind für Velofahrer stellenweise unattraktiv.  

Trennend für den Fuss- und Veloverkehr wirken die Aare, die Bahngleise und 
die stark befahrenen Hauptachsen. 

4.5  Energie  

Der Umgang mit der Energie (Energieeffizienz / Energieproduktion) gehört auch im 
Rahmen der Gesamtrevision Nutzungsplanung zu den wichtigen Themen. 2006 hat der 
Grosse Rat eine Gesamtstrategie energieAARGAU festgelegt. Das kantonale Energiege-
setz erlaubt es den Gemeinden, eine kommunale , behördenverbindliche Energiepl a-
nung zu erstellen (vgl. § 14 EnergieG). 

Ziel ist, dass der RAUM BRUGG WINDISCH zum sparsamen Umgang mit Ener-
gie und zur Steigerung der Energieeffizienz beiträgt und dass der Anteil erneuerbarer 
Energie ansteigt. Die nachhaltige Energienutzung bedingt Massnahmen in der Nut-
zungsplanung, beim Betrieb und der Gestaltung von Strassenräumen, beim Angebot 
des öffentlichen Verkehrs, bei der Infras truktur des Fuss- und Veloverkehrs sowie in 
Form eines Parkplatzmanagements. Beide Gemeinden verfügen bereits über Konzepte 
zur kommunalen Energieplanung und leisten ihren Teil zur nachhaltigen Energienu t-
zung. Die Gemeinde Windisch ist mit dem Label der Energiestadt ausgewiesen, das für 
eine fortschriftliche Energiepolitik auf Gemeindeebene  steht. Die Stadt Brugg hat 2011 
das Gremium «Energieeffizienz & Klimaschutz (EKS)» gegründet und möchte sich mit 
verantwortungsvoller Energieverwendung sowie gezieltem Energiesparen für den Kli-
maschutz einsetzen.  

Gestützt auf die umfassende kantonale Gesetzgebung zum Thema Energie sind 
in der Bau- und Nutzungsordnung in einzelnen Zonen spezifische Festsetzungen defi-
niert. Ausserdem werden im Rahmen der Gebietsplanung hinsichtlich der Anforderu n-
gen bei Sondernutzungs- und Gestaltungsplänen erhöhte Vorgaben zur Energie ge-
macht. 
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5 Grundlagen und Rahmenbedingungen 
5.1 Bund und Kanton  

Die Einhaltung der Bundesgesetze, insbesondere des Raumplanungsgesetzes (RPG), ist 
durch die Berücksichtigung der entsprechenden Grundsätze in der kantonalen Gesetz-
gebung gewährleistet. Damit werden Konflikte zwischen kommunaler Planung und 
Sachplänen oder Projekten des Bundes vermieden.  

Für den RAUM BRUGG WINDISCH existieren spezifische Aussagen auf Bun-
desebene (Konzept- und Sachpläne). Die in der Volksabstimmung vom 3. März 2013 
angenommene und am 1. Mai 2014 in Kraft gesetzte Änderung des Bundesgesetzes 
über die Raumplanung (RPG) erfordert die Anpassung des kantonalen Richtplans, um 
wieder bundesrechtskonforme Vorgaben für die Nutzungspläne bereitzustellen.  

Die Gesamtrevision passt die Ortsplanung an die gültige kantonale Gesetzge-
bung sowie an die kantonalen und regionalen Planungen an.  

Konzept und Sachpläne  

 

Abbildung 3: Kartenausschnitt Raumkonzept 
Schweiz (www.are.admin.ch/raumplanung  ) 

Das Raumkonzept Schweiz ist ein Orientierungsrahmen und eine Entscheidungshilfe 
für die künftige Raumentwicklung der Schweiz  (Verabschiedung 2012 vom Bundesrat, 
die Konferenz der Kantonsregierungen [KdK] , den Schweizerischen Städteverband 
[SSV] und den Schweizerischen Gemeindeverband [SGV]). Die Gemeinden Brugg und 
Windisch befinden sich gemäss Strategie 1 dieses Konzepts in einem inner en Bereich 
des Metropolitanraums und werden als Kleinstädtisches Zentrum bezeichnet. Als ein 
wichtiges Ziel wird der Ausbau bestehender Kooperationen in funktionalen Räumen 
bezeichnet. Ausserdem liegen die Gemeinden Brugg und Windisch gemäss Strategie 3 
des Konzepts im Einzugsgebiet grossstädtischer Zentren, die kontrolliert erschlossen 
werden sollen. Weitere Ziele sind die Optimierung des Agglomerationsverkehrs und die 
Behebung der Konflikte zwischen Transit, nationalem Verkehr und regionaler E r-
schliessung. 

  

http://www.are.admin.ch/raumplanung


 

 

Raumkonzept Aargau  

 

Abbildung 4: Raumkonzept Kanton Aargau 
(www.ag.ch) 

Das Raumkonzept des Kantons Aargau ist Teil des Richtplanbeschlusses des Grossen 
Rats vom 22. Juni 2012. Es bezeichnet funktionale Räume mit unterschiedlichen, ihren 
Potenzialen entsprechenden Nutzungs- und Entwicklungsprioritäten. Diese funktion a-
len Räume orientieren sich einerseits an der bisherigen Siedlungs-, Verkehrs- und 
Landschaftsentwicklung und bilden andererse its die gemeinsame Basis der anzustre-
benden gesamträumlichen Entwicklung.  

Der RAUM BRUGG WINDISCH bildet gemäss Raumkonzept (Abbildung 4: 
Raumkonzept Kanton Aargau (www.ag.ch)) eine Kernstadt sowie das Regionalzentrum 
Brugg-Windisch. Zusammen mit der Agglomeration ist die Kernstadt urbaner Entwic k-
lungsraum und Motor der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Eine r-
seits wird die Grösse und Stärke einer Kernstadt von ihrer Region mitbestimmt, and e-
rerseits befruchtet die Kernstadt ihr Umland in wirtschaftlicher und kultureller Hi n-
sicht. Mit einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit lassen sich Synergien 
erzielen.  

Als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung (ESP) 
ist der RAUM BRUGG WINDISCH ausserdem ein wichtiger wirtschaftlicher Stütz-
punkt im urbanen Entwicklungsraum und in den ländlichen Entwicklungsachsen. Die 
Standortgemeinden sind entsprechend Nutzungseignung der Areale und ihrer Ver-
kehrserschliessung für eine angemessene Entwicklung und die frühzeitige Planungs-
vorbereitung verantwortlich . Dabei soll die Bildung regionaler Branchenschwerpunkte 
unterstützt werden. Die ESP-Gebiete «Brugg-Windisch Vision Mitte» , «Brugg-Win -
disch West» und «Brugg-Windisch Rütene» eignen sich für produzierende und verar-
beitende Nutzungen. 
  

http://www.ag.ch/
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Kantonaler Richtplan  (K RP)  

 

 

Abbildung 5: Planausschnitt Kantonaler 
Richtplan -Gesamtkarte, 2015 
(www.ag.ch/agis)  

Der vom Grossen Rat am 20. September 2011 erlassene Richtplan des Kantons Aargau 
koordiniert die raumwirksamen Tätigkeiten von Kanton und Gemeinde. Mit den 
Richtplänen werden die verschiedensten Aufgaben und Projekte aus den Bereichen 
Siedlung, Landschaft und Mobilität koordiniert. Die Koordination soll helfen, Nu t-
zungskonflikte zu vermeiden. Das revidierte RPG ist seit 1. Mai 2014 in Kraft und er-
fordert entsprechende Anpassungen beim Kantonalen Richtplan (KRP). Der Grosse 

4

2 

42 

http://www.ag.ch/
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Abbildung 6: Beschlossene Richtplananpas-
sung vom 27.6.2017 vom Grossen Rat, Quel-
le: Grosser Rat 

 

Nachdem die Anhörung zum Richtplanverfahren im Sommer 2016 stattgefunden hat, 
wurde die Auswertung der Stellungnahmen durchgeführt. Am 27. Juni 2017 hat der 
Grosse Rat die Richtplanaufnahme der Ostaargauer Strassenentwicklung (OASE) als 
Zwischenergebnis und das neue Richtplankapitel M 1.2 «Regionales Gesamtverkehrs-
konzept Ostaargau» beschlossen. Die Nutzungsplanung von RAUM BRUGG WIN-
DISCH wurde, soweit dies mit den zur Verfügung stehenden Informationen möglich 
war, mit dem Projekt OASE abgestimmt. Noch ist offen, ob die Strassenlinienfüh-
rungsvariante von der Zurzacherstrasse K112 in Richtung Süden sowie beim Gebiet 
«Im Winkel» Eingang in den Richtplan finden wird. Sobald die Strassenlinienvariante 
feststeht, erfolgt eine vertiefte Abstimmung mit der OASE. 

Standort für Fahrende  

In Entsprechung zum RELB wurde in der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungs-
planung für die Gemeinden Brugg und Windisch eine Standortevaluation für Fahrende 
durchgeführt. Festzuhalten ist, dass bereits seit Jahren in Windisch ein Durchgangs-
platz mit zwölf Stellplätzen besteht.  

Im Rahmen der Evaluation wurden potenzielle Areale innerhalb der Bauzone ge-
sucht, welche die Entwicklung des Regionalzentrums Brugg und Windisch nicht zu 
stark einschränken. Dabei zeigte sich, dass innerhalb der unbebauten Bauzonen keine 
Reserven für einen geeigneten Standort vorhanden sind. Die einzelnen Reserven in den 
Arbeitsplatzgebieten dienen der Steigerung der Arbeitsplatzregion und können keinen 
anderen Nutzungen zugeführt werden. Mi t dem Entwicklungsschwerpunkt Wohnen 
sowie dem Verzicht der Einzonung im Gebiet Aegerte erfolgt eine Reduzierung der 
Arbeitsplatzflächen zu Gunsten der Wohnnutzung in diesem Raum. Ziel der beiden 
Gemeinden ist, den regionaler Wohn- und Arbeitsplatzstandort  zu stärken, was wiede-
rum die Verdichtung der vorhandenen Arbeitsplatzzonen nach sich zieht. Aus diesen 
Gründen konnte die Standortevaluation keinen zusätzlichen Standplatz für die Fah-
renden ermitteln. Mit dem Durchgangsplatz in Windisch ist das Angebot im  RAUM 
BRUGG WINDISCH für Fahrende abgedeckt. 

  



 

 

Kantonales Wasserschlossdekret und Reussuferschutz -Dekret  

1989 hat die Aargauer Kantonsregierung die Auenlandschaft mit dem Wasserschloss-
Dekret geschützt. Das Gebiet gilt als eine Aue von nationaler Bedeutung und ist als 
Landschaft von nationaler Bedeutung bezeichnet.  

Der Kanton Aargau hat 1966 den Abschnitt der Reuss mit ihren Ufern von 
Bremgarten (Au) bis zum Perimeter gemäss § 3 Abs. 1 des Wasserschlossdekrets im 
Mündungsbereich zur Aare mit dem Reussuferschutz-Dekret geschützt.  

Die Dekrete werden entsprechend in der Nutzungsplanung berücksichtigt.  Im 
Sommer 2003 erfolgte eine Dekretsanpassung. Dabei wurden einerseits zwei Flächen 
aus der Naturschutzzone (Windisch/Brugg) entlassen: der Holzer-Platz und der Park-
platz des Waffenplatzes Brugg. Andererseits erfolgte neu die Festlegung einer Fläche 
Naturschutzzone, einer Naturschutzzone Auenwaldgebiet und einer Landschafts-
schutzzone. Diese Änderungen hat der Grosse Rat am 1. Juli 2003 beschlossen. Die 
Zonenänderungen innerhalb des Perimeters erfolgten zugunsten der Natur. Damit liess 
sich die Gesamtbilanz im Sinn der Ziele des Wasserschlossdekrets positiv beurteilen. 

In der Folge hätten die beiden Flächen der Naturschutzzone von kantonaler Be-
deutung aus dem kantonalen Richtplan gestrichen werden sollen. Dies ist bisher noch 
nicht er folgt. Mit der nun vorliegenden Gesamtrevision Nutzungsplanung 
wird der Antrag gestellt, dass der kantonale Richtplan in diese r Thematik 
du rch den Regierungsrat fortgeschrieben wird, wie dies 2003 erfolgen 
sollte.   

Ortsbildschutz und Kulturerbe  

Das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) stuft die Stadt 
Brugg und Königsfelden (Gemeinde Windisch) als Ortsbilder von nationaler Bedeu-
tung und die Gemeinde Umiken als Ortsbild von regionaler Bedeutung ein. Der Legio-
närspfad, das Vindonissa-Museum und der Vindonissapark sind kulturelle Anzi e-
hungspunkte mit landesweiter Ausstrahlung. Ausserdem erfasst die Liste der histor i-
schen Gärten und Anlagen der Schweiz (ICOMOS) in Brugg und Windisch insgesamt 
42 Objekte. 

Archäologie  

Mit dem Kulturgesetz von 1968 wurden Denkmalpflege und Archäologie als Kantons-
aufgaben gesetzlich geregelt. Seit 1980 ist die Erhaltung von Kulturgütern, insbesond e-
re von erhaltenswerten Ortsbildern, historischen Stätten und Baudenkmälern, Verfa s-
sungsauftrag. Brugg und Windisch verfügen über eine Vielzahl von archäologischen 
Fundorten, die in der Nutzungsplanung berücksichtigt sind.  Gemäss Schreiben der 
kantonalen Denkmalpflege im Winter 2017/18 sind die archäologischen Fundorte nicht 
mehr in der Nutzungsplanung orientierend darzustellen. Dafür stellt die Kantonsa r-
chäologie im AGIS-Geoportal eine laufend aktualisierte und öffentlich zugängliche 
Online-Karte der archäologischen Fundstellen zur Verfügung. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Auengebiet_von_nationaler_Bedeutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaft_von_nationaler_Bedeutung
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Gefahrenkarte Hochwasser  (Ausweisung Hochwassergefahrenzonen 1 - 3)  

Der Hochwasserschutz gehört zur Grundaufgabe der Nutzungsplanung. Er wird in 
erster Linie durch den Unterhalt der Gewässer sowie raumplanerische Massnahmen 
und erst in zweiter Linie durch Wasserbau und Objektschutz gewährleistet. Die Gefah-
renkarte Hochwasser zeigt auf, welche Gebiete in welchem Mass durch Überschwem-
mungen bedroht sind.  

Die Hochwassergefahrenzonen dienen der planerischen Umsetzung des Hoch-
wasserschutzes. Für den RAUM BRUGG WINDISCH liegt die Gefahrenkarte Hochwa s-
ser vor und wird entsprechend im Zonenplan und in der Bau- und Nut zungsordnung 
umgesetzt (vgl. § 31 bzw. 34 BNO und Kap. 6.4). 

 

Abbildung 7: Gefahrenkarte (Quelle: 
www.ag.ch/agis, 2015)  

Störfallvorsorge  

Die Störfallvorsorge ist eine wichtige Aufgabe und gemäss Störfallverordnung primär 
Aufgabe der Verursacher. Die kantonale Raumplanung hat gemäss Art. 11a der Stör-
fallverordnung (StFV) die Aufgabe, die Siedlungsentwicklung und die Störfallvorsorge 
so aufeinander abzustimmen, dass möglichst keine neuen Risiken entstehen und keine 
Risikoerhöhung erfolgt.  

Im Rahmen des Vollzugs der StFV bezeichnet die Vollzugsbehörde gemäss Arti-
kel 11a Absatz 2 StFV bei Betrieben, Verkehrswegen und Rohrleitungsanlagen den an-
grenzenden Bereich, in dem die Erstellung neuer Bauten und Anlagen zu einer erhebli-
chen Erhöhung des Risikos führen kann. Die Konsultationska rte dient als Informat i-

http://www.ag.ch/agis


 

 

onsquelle für die Abstimmung zwischen Nutzungsplanung und Störfallvorsorge . Sie ist 
bei allen raumwirksamen Planungstätigkeiten zu berücksichtigen.   

Gemäss der Konsultationskarte des RAUM BRUGG WINDISCH ist u.a. im Be-
reich der Bahngleise, der von der Casinobrücke bis und mit  Zürcherstrasse ein Konsul-
tationsbereich ausgewiesen. Weiter ist das Betriebsareal der CHEMIA BRUGG als Kon-
sultationsbereich ausgeschieden.  

Werden in jenem Teil der Arbeitszone Rütenen respektive im Quartier Alten-
burg/Bodenacker , der sich im Konsultationsbereich (= 100 Meter) um die Chemia 
Brugg AG befindet, Veränderungen der Personendichte beabsichtigt, sind vertiefte 
Risikoabklärung en vorzunehmen und Sicherheitsabstände festzulegen. Zu diesem 
Konsultationsbereich  der Chemia Brugg AG gehören auf der gegenüberliegenden Seite 
der Aarauerstrasse u.a. die Zone WA3 in der 1. Bautiefe und W3 in den folgenden Bau-
tiefen. Diese entsprechen bereits dem rechtskräftigen BZP. Eine Nachverdichtung ist 
im Rahmen der Gesamtrevision nicht vorgesehen.  

 

 

Abbildung 8: Konsultationskarte «Technische 
Gefahren» RAUM BRUGG WINDSICH  
(Quelle: AGIS, Chemierisikokataster, Februar 
2016) 
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Kataster der belasteten Standorte  

Im RAUM BRUGG WINDISCH werden gemäss Kataster der belasteten Standorte ver-
schiedene Ablagerungs- und Betriebsstandorte ausgewiesen (vgl. Abbildung  9: Kataster 
der belasteten Standorte (Quelle: AGIS, Kataster der belasteten Standorte, Juni 2017). 
Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren sind bei den ausgewiesenen Gebieten weite-
re Abklärungen durchzuführen. Es werden dafür projektbezogene abfall- und altlasten-
rechtliche Auflagen formuliert , die auf die Einhaltung von Art. 3 AltlV sowie die fachge-
rechte Entsorgung von belastetem Material fokussieren.  

 

Abbildung 9: Kataster der belasteten Standor-
te (Quelle: AGIS, Kataster der belasteten 
Standorte, Juni 2017) 

  











 

 

Südwestumfahrung hat Auswirkungen auf die beiden kommunalen Nutzungsplanu n-
gen von Brugg und Windisch. In der Regel werden solche Anpassungen im Rahmen 
einer nächsten Gesamtrevision der Nutzungsplanung vorgenommen. Einzelne wesent-
liche Umzonungen bilden jedoch eine zwingende Voraussetzung für die bereits ge-
troffenen vertraglichen Vereinbarungen mit den betroffenen Grundeigentümern. De s-
halb wurde das Teiländerungsverfahren vorgezogen und ist mit dem Kantonsstrassen-
Bauprojekt und dem Umweltverträglichkeitsberi cht abgestimmt. 

Mit der neu geschaffenen Arbeitszone Rütene werden die Arbeitszonendefinitio-
nen in Brugg und Windisch (vgl. § 25 bzw. 23 BNO und Kap. 7.3) gleichlautend be-
schrieben. Mit der Arbeitszone Rütene soll ein attraktives Arbeitsplatzgebiet mit hoher 
Wertschöpfung oder Innovation sichergestellt werden, das einen wesentlichen Beitrag 
zur Stärkung des Bildungs- und Forschungsstandorts Brugg-Windisch leistet. Ange-
strebt wird eine hohe bauliche Dichte unter W ahrung einer guten Gesamtstruktur, die 
Architektur und Freiräume umfasst.  

Die Teiländerung lag vom 24. November bis 23. Dezember 2014 öffentlich auf; 
anschliessend wurden die Einwendungen behandelt. Im Juni 2016 beschlossen die 
Einwohnerräte von Brugg und Windisch die Teiländerung  und am 14.2.2018 wurde die 
Teiländerung genehmigt.  

 

Abbildung 10: Teiländerung Bauzonen- und 
Kulturlandplan Stadt Brugg (Quelle: creato)  

 

 

 

Abbildung 11: Abbildung 12: Teiländerung 
Bauzonen- und Kulturlandplan Gemeinde 
Windisch (Quelle: creato)   
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beim Hexenplatz. Mit der Definition der geeigneten Gebiete und der Höhenbeschrän-
kung wird ei ne Verdichtung der bestehenden Silhouette angestrebt, werden klare 
Schwerpunkte im Umfeld des Bahnhofs geschaffen und die peripheren feinkörnigen 
Wohnquartiere von starken Eingriffen verschont (vgl. Abbildung 14: Visualisierung 
Hochhauskonzept (Feddersen & Klostermann). 
 

 

Abbildung 14: Visualisierung Hochhauskon-
zept (Feddersen & Klostermann) 

Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung werden die möglichen Hoch-
hausstandorte parzellenscharf festgelegt und mit einer Richthöhe in m ü. M. versehen. 
Die planerische Festlegung basiert auf dem Plan im Hochhauskonzept (vgl. Abbildung 
15: Ausschlussgebiete und Hochhausstandorte gemäss Hochhauskonzept (Quelle: Fed-
dersen & Klostermann). Die Ausschlussgebiete umfassen verschiedene Gebiete der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Dies sind 
vor allem die Alt - und Vorstadt von Brugg, Altenburg, der Klosterbezirk von Königsfe l-
den, das Amphitheater, verschiedene Kleinvillen- und Arbeiterhausquartiere sowie 
Uferbereiche. In diesen Gebieten sind Hochhäuser mit dem Erhaltungsziel des ISOS 
nicht vereinbar und ausgeschlossenUm ein Hochhaus zu realisieren, bedarf es zwin-
gend eines Gestaltungsplanverfahren s. Ein qualifizierter Wettbewerb bildet die Grun d-
lage für den Gestaltungsplan. Mit dem Wettbewerb sind neben der Richthöhe weitere 
Fragen zu klären (z. B. Einpassung in Stadtkörper, Volumetrie, Bezug zum Aussen-
raum, Erschliessung). Das Hochhauskonzept dient dabei als Planungs- und Beurtei-
lungsgrundlage für Brugg und Windisch.  

Auf die Regelung für empfindliche Gebiete und den Standort Rütene wird vorderhand 
verzichtet. Falls weitere Hochhausstandorte definiert werden sollen, sind sie mi ttels 
separaten Verfahren (Teiländerung Nutzungsplanung) und auf der Basis der im Hoch-
hauskonzept genannten Kriterien zu evaluieren. 
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6.4  «Entwicklung sstudie Zurzacherstrasse  Zielbild 2040+» , Brugg  

 

Abbildung 16: Gesamtplan Siedlung,  
Entwicklungsstudie Zurzacherstrasse  
(Quelle: Architheke AG) 

Für die Zurzacherstrasse vom Ortseingang Lauffohr bis zum Casino Knoten Brugg ent-
stand vom Juli 2015 bis im Sommer 2016 im Auftrag der Stadt Brugg und des Kantons 
ein Entwicklungskonzept  mit einem Zielbild 2040+ . Dieses dient als Grundlage für die 
Gesamtrevision Nutzungsplanung. Erarbeitet  wurde es von der Architheke AG, Brugg, 
Belloli  Raum- und Verkehrsplanung, Aarau und SKK Landschaftsarchitekten, Wetti n-
gen. Das Entwicklungskonzept verfolgt das Ziel, die wichtige Einfallachse Zurza-
cherstrasse als funktionierende Hauptverkehrsstrasse zu erhalten und gleichzeitig als 
hochwertigen öffent lichen Raum im städtebaulichen Kontext aufzuwerten. Als Grund-
lage der Studie dient die Vision über die mittel - bis langfristige städtebauliche Situation 
entlang der Zurzacherstrasse. In diesem Zusammenhang wurde die Bebaubarkeit und 
Erschliessbarkeit der angrenzenden Parzellen ausgelotet und festgehalten. Weiter be-
inhaltet das Entwicklungskonzept die Abstimmung der öffentlichen Interesse n der 
Stadt Brugg und des Kantons Aargau. Wesentlich ist, die Schnittstelle und den Nutzen 
für den RAUM BRUGG WINDISCH sicherzustellen. 
 

 
 

Abbildung 17: Schnittansicht Quartier  
Weiermatt (Quelle: Architheke AG) 

  







 

 

passt. Die Fortschreibung des kantonalen Richtplans, basierend auf der Änderung im 
Jahr 2003, wird kombiniert mit dem Genehmigungsverfahren  der Nutzungsplanung 
durchgeführt.  

6.7  Abstimmung mit öffentlichen Infrastru kturen  

Umzonungen Zone für öffentliche Bauten  

In Abstimmung mit den jeweiligen Schulraumplanungen beider Gemeinden wurden 
Umzonungen in ausgewählten Zonen für öffentliche Bauten durchgeführt . Die Umzo-
nungen setzen die Ziele der Schulraumplanung planerisch um und stützen sich auf den 
evaluierten Bedarf, der bei einigen Kindergartenstandorten nicht mehr vorhanden ist.  

Siedlungserschliessung  

Die Zonierungen sind mit den Bevölkerungswachstumszielen der Gemeinden kompati-
bel und wurden im Zusammenhang mit der Siedlungserschliessung überprüft: 

Stadt Brugg:  
Der Generelle Entwässerungsplan (GEP) der Stadt Brugg basiert auf dem BZP Brugg 
vom 14. Oktober 2015 und umfasst einen Planungshorizont von 15 Jahren. Relevante 
Änderungen, z.B. bei der Zonierung, werden bei den jährlich stattfindenden Nachfüh-
rungen des GEPs angemessen berücksichtigt. Die Stadt Brugg weist gemäss dem aktu-
ellem Generellen Wasserversorgungsprogramm (GWP) von 2012/2013 im Zusammen-
hang mit den aktuellen Bevölkerungsprognosen der BNO längerfristig genügend Kapa-
zitätsreserven auf. Nebst dem Bevölkerungswachstum sorgen vor allem die Abgaben an 
andere Wasserversorgungswerke für einen erhöhten Wasserbedarf. Es wird jedoch erst 
kritisch, wenn Untersiggenthal den Wasserlieferungsvertrag kündigt und das Wasser 
von Vorhard nicht mehr gemischt werden kann.  

Gemeinde Windisch:  
Die Gemeinde Windisch verfügt gemäss GWP und GEP ebenfalls über ausreichende 
Kapazitäten. Die heutigen Berechnungsmodelle ergeben i.d.R. eine geringere Abwas-
sermenge. Für das Einzonungsgebiet «Im Winkel» wurde ein Erschliessungsprogramm 
gemäss § 33 BauG erstellt (vgl. Kap. 7.3). Gemäss Erschliessungsprogramm sind aus 
heutiger Sicht keine neuen Hauptleitungen für die Erschliessung des Gebiets nötig (vgl. 
Erschliessungsprogramm vom 19. Februar 2018) 

6.8  Planungsmehrwert  

Die kantonale Regelung zur Mehrwertabgabe ist mit dem revidierten Baugesetz (§ 28a 
BauG) am 1. Mai 2017 in Kraft getreten. Die BNO sieht eine Mehrwertabgabe vor (vgl. 
Kap. 7.2 und § 4 BNO).  
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Das Verfahren zum Abschluss von Verträgen ist im kantonalen Baugesetz nicht 
geregelt. Die Exekutiven von Brugg und Windisch haben sich deshalb entschieden, eine 
verwaltungsinterne Richtlinie zu erlassen.  Die «Richtlinie zum Mehrwertausgleich bei 
Auf- und Umzonungen» haben die beiden Exekutiven im August 2017 beschlossen. Sie 
hält fest, nach welchen Kriterien die Verträge auszugestalten sind, um das Gebot der 
Gleichbehandlung einzuhalten. Zudem ermöglicht ein solches Vorgehen, die Verhand-
lungsmasse etwas einzuschränken. 

Planungsmehrwert bei Hochhäusern und Gestaltungsplänen  

Neben den Einzonungen, Auf- und Umzonungen kommt  bei den Hochhäusern und 
Gestaltungsplänen ein Abgabetatbestand nach § 4 BNO zum Tragen (Steigerung Ver-
kehrswert um mehr als 30%). Die Gemeinderäte sind berechtigt, für Gestaltungspläne 
eine Mehrwertabgabe mittels eines verwaltungsrechtlichen Vertrags mit den Grundei-
gentümern abzuschliessen. 

Einzonungen  

Bei Neueinzonungen ist es den Gemeinden gemäss § 28a BauG erlaubt, einen Abgabe-
satz von 20% festzulegen. Die Gemeinden können diesen Ansatz auf 30% erhöhen. Vor 
der öffentlichen Auflage sind beim kantonalen Steueramt Schätzungen in Bezug auf 
den Abgabetatbestand erhältlich zu machen. Bei der öffentlichen Auflage orientiert der 
Gemeinderat über die Schätzungen des kantonalen Steueramtes betreffend Höhe der 
Entschädigung in Bezug auf die betroffenen Grundstücke (§ 28b BauG). In diesem 
Kontext ist auf die beabsichtigte Verfügung von Überbauungsverpflichtungen  hinzu-
weisen. Nach Rechtskraft der neuen BNO erlässt der Gemeinderat die Abgabeverfü-
gung mit Rechtsmittelbelehrung. In dieser Verfügung kann auch die Überbauungsver-
pflichtung enthalten sein.   

Bei Einzonungen ist die Abschöpfung des Planungsmehrwerts unterschiedlich 
vorgesehen. Die Gemeinde Windisch sieht gemäss § 4 Abs. 1 BNO eine Erhöhung des 
Mehrwerts bei Neueinzonungen auf 30% vor. Die Stadt Brugg verzichtet auf die ent-
sprechende Erhöhung, so dass der kantonale Wert von 20% zum Tragen kommt.  

Die ausgleichspflichtigen Einzonungen sowie die Höhe des Ausgleichs können 
den separaten Tabellen des Departements Finanzen und Ressourcen, Kantonales Steu-
eramt, Grundstückschätzung vom 5. Dezember 2017 entnommen werden (separate 
Beilage). 

Einzonungen Sta dt Brugg  

Von den Neueinzonungen in Brugg sind überwiegend Umzonungen von OeBA-Flächen 
betroffen. Diese OeBA-Grundstücke unterlagen bisher einem Bauverbot oder waren 
nur für öffentliche Zwecke zugelassen, obwohl diese sich innerhalb der Bauzone befan-
den. Diese Umzonung von OeBA-Flächen wird hinsichtlich der Mehrwert abschöpfung 
der Einzonung gleichgestellt. Weiter ist die Einzonung einer  Naturschutzzone Mager-
wiese in die W2 vorgesehen.  

Im Folgenden werden die Einzonungen aufgelistet und im Plan «Übersicht 
Mehrwertabgleich - Einzonungen» mit roten Flächen dargestellt:  

 



 

 

 

Tabelle 3: Einzonungen der Stadt Brugg 

 
 
  

Nr. Gebiet alt neu Parzellen
Zeithorizont 
Überbauung

1 Langmatt-Erlenw eg Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA)Wohnzone 3 (W3) 4092 5 Jahre
2 Weiermatt Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA)Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 201 10 Jahre
3 Brunnenmühlew eg Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA)Wohnzone 3 (W3) 84 überbaut
4 Bilander - Hummelw eg Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA)Wohnzone 4 (W4) 778 10 Jahre
5 Lauffohr - Dorfstrasse Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA)Wohn- und Arbeitszone 2 (WA2) 4045 überbaut
6 Mülihalde Magerw iese (MW) Wohnzone 2 (W2) 5104 überbaut



Gesamtrevision Nutzungsplanung | Schwerpunktthemen 

 

55 

 

Einzonungen Gemeinde Windisch  
 
In der Gemeinde Windisch wird neben den Einzonungen der OeBA-Grundstücke das 
Gebiet «Im Wi nkel» eingezont (vgl. Kap. Zonenvorschriften  innerhalb des Siedlungs-
gebiets  
(§§ 13 bis 31 bzw. 34 BNO). Die von der Einzonung betroffenen Grundstücke sind wie 
folgt aufgelistet und im Plan «Übersicht Mehrwertabgle ich - Einzonungen» mit roten 
Flächen dargestellt: 

 

Tabelle 4: Einzonungen der Gemeinde Win-
disch 

Nr. Gebiet alt neu Parzellen
Zeithorizon

t 
Überbauun

Landw irtschaftszone (LW) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 562
Landw irtschaftszone (LW) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 565
Landw irtschaftszone (LW) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 550
Landw irtschaftszone (LW) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 551
Landw irtschaftszone (LW) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 585
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 562
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 2555
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 2684
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 550
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 565
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 4 (W4) 566
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 3 (W3) 586
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 3 (W3) 1409
Landw irtschaftszone (LW) Wohnzone 3 (W3) 1410

10 Klosterzelg - Römerstrasse Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohn- und Arbeitszone 2 (WA2) 2428 überbaut
11 Dorfkern - Dohlenzelgstrasse Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Zentrumszone Windisch (ZeW) 1291 überbaut

Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 928
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 933
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 926
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 929
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 930
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 931
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 932
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 934
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 935

13 Unterdorf - Kita Dorfstrasse Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Kernzone 1001 überbaut
14 Untere Klosterzelgstr. Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 1288 überbaut
15 Dorfzentrum Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Zentrumszone Windisch (ZeW) 1889 überbaut

Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 2552
Zone für die öffentlichen Bauten und Anlagen (OeBA) Wohnzone 2 (W2) 358

17 Geisseschache Spezialzone Geisseschache (SG) Grünzone (Gr) 1578 -

10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

überbaut

7 Winkel

16 Dohlenzelg

Winkel

Bühl - Bühlw eg

Winkel8

9

12



 

 

 

Abbildung 20: Einzonungen, Quelle: metron 

Auf - und Umzonungen  

Mit Auf - und Umzonungen kommt die Mehrwertabschöpfung erst ab einer Wertsteige-
rung des Grundstücks um 30% zum Tragen. Für den Abgabetatbestand der Auf- und 
Umzonungen werden verwaltungsrechtliche Verträge benötigt. Diese Verträge werden 
vor der öffentlichen Auflage abgeschlossen. Das Verfahren über die Auf- und Umzo-
nungen ist nicht im BauG geregelt. Die Gemeinden haben sich dafür ausgesprochen, 
eine verwaltungsinterne Richtlinie des Stadtrats bzw. Gemeinderats zu erlassen. Diese 
Richtlinie hält fest, nach welchen Kriterien die Ver träge auszugestalten sind, um das 
Gebot der Gleichbehandlung einzuhalten. Zudem ermöglicht ein solches Vorgehen, die 
Verhandlungsmasse etwas einzuschränken. 
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Auf - und Umzonungen Stadt Brugg  
Die von der Auf- und Umzonung betroffenen Grundst ücke sind: 
 

 

Tabelle 5: Auf- und Umzonungen Stadt Brugg 

Auf - und Umzonungen Gemeinde Windisch  
Die von der Auf- und Umzonung betroffenen Grundstücke sind:  

 

Tabelle 6: Auf- und Umzonungen Gemeinde 
Windisch  

Nr. Gebiet alt neu Parzellen

Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 1920
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 1921
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 1929
Arbeitszone 1 (Ar1) Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 774
Arbeitszone 1 (Ar1) Wohn- und Arbeitszone 5 (WA5) 1829

3 Gleisfeld Arbeitszone 2 (Ar2) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 747
Arbeitszone 2 (Ar2) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 745
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 2190

4 Rinikerächer Freizeitzone (FZ) Arbeitszone 1 (Ar1) 4226

2

1 Weiermatt - Zürcherstrasse

Gew erbegebiet zw ischen den 
Eisenbahnlinien Brugg 

Nr. Gebiet alt neu Parzellen

5 Oelacker Wohnzone 1 (W1) Wohnzone 3 (W3) 2128
Wohnzone 1 (W1) Wohnzone 3 (W3) 2688

6 Untere Klosterzelgstr. Wohnzone 2 (W2) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 1946
Industriezone (I) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 624
Industriezone (I) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 1636
Wohnzone 2 (W2) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 1637
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) /
Industriezone (I)

Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 1743

Industriezone (I) Wohn- und Arbeitszone 3 (WA3) 2093
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Zone Campus (ZC) 1816
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Zone Campus (ZC) 1819
Wohn- und Gew erbezone 3 (WG3) Zone Campus (ZC) 2227
Wohnzone 3 (W3) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 2444
Wohnzone 3 (W3) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 2477
Wohnzone 3 (W3) Wohn- und Arbeitszone 4 (WA4) 2818

9

Campus - Zürcher-/Gasw erkstr.

Gleisfeld7

8

Im Winkel



 

 

 

Abbildung 21: Übersicht Auf - und Umzonun-
gen, Quelle: metron 
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7 Änderungen der Nutzungsplanung 
In diesem Kapitel werden die vorgesehenen Änderungen der Bau- und Nutzungsord-
nungen (BNO) von Brugg und Windisch erläutert und anhand von P lanausschnitten 
und Bildern veranschaulicht. Damit sind die Revisionsinhalte für die interessierte Be-
völkerung möglichst verständlich und nachvollziehbar dargestellt. Den kantonalen 
Fachstellen dient dieses Kapitel als zentrale Beurteilungsgrundlage. 
 
Der Aufbau des Kapitels richtet sich nach der Reihenfolge der Paragrafen in der BNO. 
Die Bestimmungen zu Brugg und Windisch werden parallel erläutert. Anpassungen am 
Bauzonen- (BZP) bzw. Kulturlandplan (KLP) werden beim zugehörigen Paragrafen der 
BNO erklärt. Wenn nicht speziell darauf hingewiesen wird, gelten die Aussagen für 
beide Gemeinden. 
 
Die beiden BNO sind in einer synoptischen Darstellung vollständig aufgeführt , um den 
direkten Vergleich der Bestimmungen zu ermöglichen. Die planerischen Änderungen 
werden in einem separaten Plan (Plan der Änderungen Bauzonen- und Kultur landplan, 
Massstab 1:5000 ) dargestellt. 

7.1 Geltungsbereich  und übergeordnetes Recht (§§1 und 2 BNO)  

Die Bestimmungen der BNO gelten für das ganze Gemeindegebiet, d.h. Bau- und 
Nichtbaugebiet (§ 1 BNO). Übergeordnetes kantonales bzw. eidgenössisches Recht 
bleibt vorbehalten (u. a. Baugesetz [BauG], Bauverordnung [BauV], Umwelt-, Gewäs-
ser-, Lärmschutz, Wald, Störfall etc.).  

7.2  Raumplanung  

Die Bestimmungen des Kapitels Raumplanung sind zentral für d ie innere Siedlungs-
entwicklung bzw. für die Förderung der Siedlungsqualität gemäss § 13 Abs. 2bis BauG. 
Dabei werden die bestehenden Instrumente, z. B. die Sondernutzungsplanung (§ 9 
BNO), durch neue ergänzt. 
 
Weil Planen und Bauen komplexe Prozesse sind, lassen sich nicht für alle Fälle massge-
schneiderte Bauvorschriften definieren. Den Gemeinden bleibt somit von Fall zu Fall 
ein grosser Ermessensspielraum bei der Behandlung und Prüfung von Planungen bzw. 
Baugesuchen. Um hier mehr Klarheit und Verlässlichkeit zu schaffen, werden in § 3 
BNO neu Planungsgrundsätze  definiert. Diese sind als massgebender Beurteilungs-
massstab verbindlich , d.h. sie finden sowohl bei Planungen als auch bei Baugesuchen 
eine direkte Anwendung.  

Die aufgeführten Planungsgrundsätze sind aus dem Räumlichen Entwicklungs-
leitbild RAUM BRUGG WINDISCH (RELB) übernommen worden. Durch ihre Übe r-
nahme wird der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem strategischen Instrument 
RELB und BNO nachvollziehbar. 
 

Die Kantone sind angehalten, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass Pla-
nungsmehrwerte abgeschöpft und zweckmässig eingesetzt werden können. Seit 1. Mai 
2017 ist die Mehrwertabschöpfung im BauG des Kantons Aargau (§ 28a BauG) ver-
bindlich geregelt, es werden jedoch nur die minimalen Vorga ben des Bundes kantons-
weit umgesetzt. Den Gemeinden bleibt überlassen, ob sie weitergehende Vorschriften 



 

 

erlassen. Die kantonale Regelung zur Mehrwertabgabe erlaubt es den Gemeinden, ei-
nen Abgabesatz von 20 bis 30% festzulegen. Die BNO der Gemeinde Windisch macht 
von dieser Möglichkeit Gebrauch (§ 4 Abs. 1 BNO Windisch ). Bei Neueinzonungen wird 
eine Mehrwertabgabe von 30% definiert. Diese liegt um 10% höher als die Minimalvor-
gabe des Bundesgesetzes.  

Die Abgabepflicht dehnt  sich auch auf Auf- und Umzonungen aus (§ 4 Abs. 1 
BNO Brugg resp. § 4 Abs. 2 BNO Windisch). Fällig wird sie in diesen Fällen aber erst 
dann, wenn der Wert des Grundstücks um wenigstens 30% steigt. Die Mehrwertabgabe 
von 20% bei Auf- und Umzonungen ist mittels eines verwaltungsrechtlichen Vertrages 
mit den Grundeigentümern zu regeln. Die Details zum Vollzug können die Gemeinden 
in einer spezifischen Richtlinie  regeln, die beispielsweise Kriterien zur Ausgestaltung 
der Verträge beinhaltet. Diese neue Regelung orientiert sich an der rechtskräftigen 
Definition  der Planungs- und Minderwert bestimmungen innerhalb der bestehenden 
BNO beider Gemeinden.  
 
Die kantonalen Vorschriften (Richtplan und BauG) fordern eine innere Siedlungsen t-
wicklung und die verdichte Bauweise. Ein entsprechender Grundsatz soll mit dem neu-
en § 5 BNO auch auf kommunaler Ebene definiert werden. Bauland ist zukünftig opti-
mal auszunützen. Eine Bauweise in Etappen bleibt damit möglich. Die Bewilligung von 
Neubauten kann jedoch verhindert werden, wenn sich die verbleibende Fläche nicht 
mehr zonenkonform überbau en lässt. Ausnahmebewilligungen können gemäss § 67 
BauG erteilt werden. Der Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.  
 
Die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch sowie die Fachplanenden haben sich be-
reits bei der Erarbeitung des RELB intensiv mit dem Thema der Siedlungsentwicklung 
nach innen auseinandergesetzt. Dies führte zu einer differenzierten Verdichtungsstr a-
tegie, die mit  unterschiedlichen Massnahmen umgesetzt wird (Gebiete für Nachver-
dichtung, Hochhausstandorte, Sondernutzungsplanung, angepasste Baumasse, Erneu-
erungszonen usw.). 
 
Mit de r neuen BNO werden Gebiete für die Nachverdichtung definiert und im Bauz o-
nenplan bezeichnet. Dabei handelt es sich um gewachsene Siedlungsstrukturen, die 
unter Wahrung ihres ursprünglichen Chara kters sanft verdichtet werden sollen. Wo 
der Wohnungsbestand in diesen Gebieten im Vergleich zu heute erhöht wird, profiti e-
ren die Grundeigentümer von verschiedenen Abweichungen gegenüber der Regelbau-
weise (zusätzliches Vollgeschoss, höhere Ausnützungsziffer, geschlossene Bauweise). 
Neben dem erhöhten Wohnungsbestand ist auch die Einhaltung weiterer Kriterien 
(Wohnqualität, Gestaltung , Einordnung ins Ortsbild , Prüfauftrag zum Anschluss an 
verfügbare Nahwärmeverbunde) massgebend. 

Für unterschiedliche Quartie re wurden verschiedene Verdichtungsstrategien un-
tersucht (vgl. Kap. 5.3.8). Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den Bauzonen-
plan (Abgrenzung der Gebiete für Nachverdichtung) bzw. die BNO (Regelungen in § 6 
BNO) eingeflossen.  
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Abbildung 22: Ausschnitt Änderungsplan  
mit Nachverdichtungsgebiet  (Auszug, weiss 
schraffiert) , Perimeter Klosterzelg 

Im Bereich des Gleisfeldes wird die Industriezone in die Wohn- und Arbeitszone 3 
(WA3) umgezont. Zudem wird ein e gemeindeübergreifende Gestaltungsplanpflicht  mit 
eigenen Zielvorgaben überlagert. Diese fordern eine städtebaulich und architektonisch 
besonders gut gestaltete Überbauung, eine zweckmässige Erschliessung sowie Aussen-
räume von urbaner Qualität.  

 

 

Abbildung 23:  Ausschnitt Änderungsplan mit 
Wohn- und Arbeitszone 3 und überlagertem 
Gestaltungsplan 

Im  Bereich Untere Reutenenstrasse und Tulpenweg wird auf eine Aufzonung in die W3 
verzichtet und stattdessen in die Nachverdichtungszone W2-N umgezont. Die Umzo-
nung erfolgt aufgrund der  grossen Opposition der Anwohner. Zwecks eines guten 
Übergangs zur Mischzone wird die Parzelle zwischen Lagerstrasse und Untere Reute-
nenstrasse der WA3 zugeordnet. Eine qualität volle Innentwicklung  ist mittels der ge-
änderten Zonierung weiterhin möglich.    
 



 

 

 

Abbildung 24: Ausschnitt Änderungsplan  
mit Umzonung W3 in die Nachverdichtung s-
zone (weiss schraffiert) Untere Reutenen-
strasse und W3 in die WA3 zwischen der La-
gerstrasse / U. Reutenenstrasse 

 
Brugg und Windisch verfügen bereits über vereinzelte Hochhäuser. Im Rahmen eines 
Hochhauskonzepts (vgl. Kap. 6.2) wurde geprüft, wo die Ausscheidung von Standorten 
für neue Hochhäuser sinnvoll ist . Gestützt auf das Konzept werden im Bauzonenplan 
die Hochhausstandorte bezeichnet. Als Hochhaus gilt ein Gebäude, wenn seine Ge-
samthöhe mehr als 26 m überschreitet (§ 7 Abs. 1 BNO).  

Jedes Hochhaus hat Auswirkungen auf das Ortsbild, seine Umgebung und den 
Verkehr. Dies bedingt eine sorgfältige Planung, die mit der Standortfestsetzung nicht 
abgeschlossen ist. Im Bauzonenplan sind speziell gekennzeichnete Gebiete mit Höhen-
koten ausgeschieden, in denen Hochhäuser auf Grundlage eines rechtskräftigen Gestal-
tungsplans zulässig sind. Im Rahmen des vorgeschriebenen Gestaltungsplanverfahrens 
(Abs. 2 bzw. Abs. 3) sind Elemente wie die Höhe, die volumetrische Ausbildung, die 
Erschliessung, Energie (§ 7 Abs. 3 f) usw. zu klären und grundeigentümerverbindlich 
festzulegen. Da bei der Realisation von Hochhäusern eine Steigerung des Verkehrs-
werts um mehr als 30% entstehen kann, ist gemäss § 7 Abs. 5 BNO ein Vertrag über 
Mehrwertabschöpfung  nach § 4 BNO mit dem Baugesuch einzureichen. Die im Kap. 
6.2 beschriebene Bestimmung hinsichtlich  Ausschlussgebieten wurde ersatzlos gestri-
chen. 
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Abbildung 25: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Hochhausstandorten, Perimeter Kabelwerke, 
Gleisdreieck 

Der kantonale Richtplan verpflicht et Gemeinden bei stark belasteten Strassenabschnit-
ten zu zusätzlichen Planungsmassnahmen. Im Rahmen der Gesamtrevision werden für 
bestimmte Strassen Zielvorgaben zur Aufwertung der Strassenräume definiert (§ 8 
BNO). Die Umsetzung der Zielvorgabe § 8 Abs. 2 erfolgt über  von den Gemeinden ver-
abschiedete Konzepte und kommunale Richtpläne . Wo diese Vorgaben nicht umgesetzt 
werden, erlassen die Gemeinden einen Gestaltungsplan.  

Für den Perimeter entlang der Zurzacherstrasse wird, gestützt auf die Entwic k-
lungsstudie (vgl. Kap. 6.4), ein Entwicklungsrichtplan vorgeschrieben (§ 8 BNO Abs. 
4). Der Absatz enthält zudem Planungsgrundsätze. Ziel des Entwicklungsrichtplans ist, 
die bauliche Tätigkeit entlang der Zurzacherstrasse im Sinne der Entwicklungsstudie 
zu steuern. Die Umsetzung des Richtplans erfolgt über Gestaltungspläne für ausge-
wählte Teilgebiete bzw. über Einzelprojekte. Die Schraffur zur Aufwertung der Stra s-
senräume wird  im BZP um ein bis zwei Bautiefen verkürzt; nur im Gestaltungsplanpe-
rimeter beim Gebiet Bifängli und bei der OeBA-Fläche wird er unverändert beibehal-
ten. Aufgrund des Verzichts auf die Einzonung des Gebiets Aegerte (vgl. Kap. 6.5) wird  
die Schraffur zur Aufwertung der Strassenräume in diesem Gebiet entfernt.  
 
 



 

 

 

Abbildung 26: Ausschnitt Änderungsplan  
mit Perimeter Zurzacherstrasse (Teilab-
schnitt, dunkelblaue Schraffur)  

 
Sondernutzungsplanungen (§ 9 BNO), vor allem Gestaltungsplanungen, haben sich als 
zweckmässiges Instrument für die Umstrukturierung und Nachverdichtung von Gebi e-
ten erwiesen. Im revidierten Bauzonenplan sind deshalb 10 neue Gestaltungsplanperi-
meter festgelegt. Für die spezifischen Gebiete werden in Ergänzung zu § 21 BauG in der 
BNO Zielvorstellungen formuliert (Abs. 2 und Anhang I BNO). Die Zielvorgaben sind 
als Grundlage für die Erarbeitung eines Gestaltungsplans zu verstehen. Weitere Gestal-
tungspläne können eingefordert werden, wenn «ein wesentliches öffentliches Interesse 
an der Gestaltung der Überbauung» besteht. In diesem Rahmen können die Gemein-
den auch spezifische Zielsetzungen analog Anhang I BNO definieren. Grundsätzlich ist 
ein Gestaltungsplan in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden zu erarbeiten. Als 
Grundlage dafür dient meistens ein Bebauungs- und Erschliessungskonzept; verlangt 
wird ausserdem die Überprüfung der Anschlussmöglichkeiten an verfügbare Nahwär-
meverbunde gemäss § 14 Abs. 3 EnergieG (Abs. 5). Wird mit einem Gestaltungsplan 
eine Wertsteigerung um 30% gemäss § 4 BNO erreicht, ist ein Vertrag über die Abgel-
tung des Planungsmehrwerts gemäss § 9 Abs. 8 BNO mit dem Baugesuch beizubrin-
gen. 

Der Gestaltungsplanpflicht perimeter an der Dohlenzelgstrasse wird erweitert; 
spezifische Zielsetzungen sind im Anhang I definiert .  
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Abbildung 27: Ausschnitt Änderungsplan  
mit der Erweiterung Gestaltungsplan Dohlen-
zelg 

 
In den §§ 10 bis 12 BNO werden weitere Planungsinstrumente aufgeführt. Speziell her-
vorzuheben sind die kommunalen Richtpläne bzw. das kommunale Natur- und Land-
schaftsentwicklungskonzept (NLEK), das parallel zur Gesamtrevision Nutzungspla-
nung gemeinsam für Brugg und Windisch erarbeitet wurde (vgl. Kap. 5.3.3). 

Kommunale Richtpläne eignen sich gut, um bestimmte Sachbereiche zu regeln 
bzw. Vorgaben zur Entwicklung bestimmter Quartiere, Gebiete oder Areale zu definie-
ren. Sie sind behördenverbindlich und haben keine direkte rechtliche Wirkung für das 
Grundeigentum, sind jedoch zur Auslegung im Rahmen von Bauvorhaben beizuziehen. 
Im Fall der Vision Mitte wurde mit einem kommunalen Entwicklungsr ichtplan gear-
beitet. Der Einsatz in weiteren Gebieten, z. B. entlang der Zurzacherstrasse, ist bereits 
in der BNO vorgesehen (siehe oben). 

7.3  Zonenvorschriften innerhalb des Siedlungsgebiets  
(§§ 13 bis 3 1 bzw. 3 4 BNO)  

Mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung werden die Bezeichnungen gewisser 
Bauzonen angepasst (z. B. Wohn- und Arbeitszone statt Wohn- und Gewerbezone). 
Zudem werden sechs neue Bauzonen eingeführt. Dazu gehören die Zentrumszone, die 
Kernzone, die Wohn- und Arbeitszone Zentrum 4  sowie Wohn- und Arbeitszone 5 in 
Brugg, die Erneuerungszone, die Quartiererhaltungszone und die Arbeitszone Kabel-
werke. Ziel ist, für möglichst weite Teil e des Baugebiets in Brugg und Windisch einheit-
liche Lösungen zu finden. 

In § 13 werden die einzelnen Bauzonen und die zugehörigen Baumasse aufgelistet (Abs. 
1). Die Baumasse wurden grundsätzlich überprüft und an die harmonisierten Baube-
griffe angepasst. Die Höhenausdehnung der Gebäude wird neu über die Gesamthöhe 
und die Vollgeschosszahl definiert. Zum Schutz und Erhalt der Grünflächen wird neu 
eine Grünflächenziffer (GFZ) eingeführt.  Bei der Wohn- und Arbeitszone WAZ4 wird  
analog zur Zentrums- und Cityzone keine GFZ festgesetzt. 

 
Die Baumasstabelle weist bewusst Lücken auf bzw. verweist auf rechtskräftige Gestal-
tungspläne bzw. Masterpläne. Damit wird auf die unterschiedlichen Siedlungsstrukt u-
ren in Brugg und Windisch reagiert, die gebietsspezifischer Regelungen bedürfen. Eine 
Novität sind die Erneuerungs- bzw. Quartiererhaltungszonen. Hier ergeben sich die 



 

 

Baumasse (u. a. Abstände, Höhen, Nutzungsdichte usw.) aus dem Bestand. Eine starre 
Massvorgabe wäre mit dem Zonenweck, insbesondere der auf den Quartiercharakter 
abgestimmten harmonische Erneuerung bzw. massvollen Weiterentwicklung des Be-
standes, nicht vereinbar. Die richtigen Werte lassen sich nur in der konkreten Planung 
bzw. im konkreten Projekt überprüf en und bestimmen. 

Die Lärmvorbelastung im Gebiet Chapf in der Wohnzone in Windisch wird ge-
strichen, da der Betrieb des Schiessstandes praktisch eingestellt wurde.  
  
Der RAUM BRUGG WINDISCH  weist verschiedene Zentrumsbereiche und eine Kern-
zone auf. Mit der Gesamtrevision wird eine Zonensystematik eingeführt, die den ge-
wachsenen Strukturen besser gerecht wird als die rechtskräftigen Bestimmungen: 

Die Altstadt von Brugg bleibt einer eigenen Bauzone zugewiesen (§ 14 BNO 
Brugg). Um die BNO zu entlasten, beschränken sich die Bestimmungen auf den Zonen-
zweck («Erhaltung und sanfte Weiterentwicklung »), die zulässigen Nutzungen (u. a. 
Wohnen, Dienstleistungen, Verkauf , Gastronomie) und den Verweis auf das Altstadt-
reglement sowie die Leitsätze für bauliche Massnahmen. In den Leitsätzen sind Aussa-
gen zum Umgang mit dem städtebaulichen Grundmuster, den Erdgeschossen, den 
Gebäuden, den öffentlichen Räumen und der Projektierung enthalten. Für bauliche 
Massnahmen (z. B. Vorgaben zur Fassaden- oder Dachgestaltung) gilt ergänzend zur 
BNO das Altstadtreglement, das vom Einwohnerrat erlassen wird . Es ist vorgesehen, 
dass das Altstadtreglement gemeinsam mit der Nutzungsplanung beschlossen wird. 
Das Geschäftszentrum auf Brugger Seite bleibt in den Cityzonen C1 und C2 (§ 15 BNO 
Brugg). Die Baumasse bei den Cityzonen wird in den Reglementen der Sondernut-
zungsvorschriften vom 17. März 1969 «City 1» und «City 2» vom 18. Mai 1982 festge-
legt. Für bauliche Massnahmen und das Baubewilligungsverfahren soll analog zum 
Altstadtreglement ein  Reglement hinsichtlich Sondernutzung der Zone C1 und C2 vom 
Einwohnerrat erlassen werden.  

Die rechtskräftigen Sonderbauvorschriften der Zone Campus (§§ 16 bzw. 14 
BNO) haben sich bewährt und ermöglichen eine Weiterentwicklung der Bauten. Eine 
Revision der Bestimmungen für die Zone Campus drängt sich deshalb nicht auf.  

Der äussere Ring um die Cityzonen in Brugg und der moderne Ortskern von 
Windisch werden neu der Zentrumszone zugewiesen (§§ 17 bzw. 15 BNO). Diese sollen 
die Entwicklung der Ortskerne zu Orten von hoher städtebaulicher und urbaner Quali-
tät unterstützen. Bei den Zentrumszonen und der WAZ 4 werden Ergänzungen für 
erhöhte Qualitätsanforderungen vorgenommen . Entsprechend dem Zonenzweck wird 
auf die Definition einer Ausnützungsziffer verzichtet . Zusätzlich zur Grundnutzungszo-
ne werden verschiedene Areale mit der Gestaltungsplanpflicht überlagert, um eine 
Gesamtplanung zu sichern. Der letzte Satz von § 17 Abs. 3 / § 15 Abs. 3 betreffend Ab-
weichungen aufgrund von Gestaltungsplänen kann gestrichen werden; er wiederholt 
einzig die gesetzliche Regelung in § 21 BauG. Weiter bleibt in Windisch der minimale 
Wohnanteil beibehalten, allerdings reduziert . Bei der Geschossigkeit wird zwischen 
Brugg (vier Vollgeschosse) und Windisch (drei Vollgeschosse) unterschieden. Der § 19 
Abs. 3 BNO zur Erstattung von Abweichu ngen gegenüber den in § 13 BNO festgelegten 
Grenz- und Gebäudeabständen wird gestrichen, da kein grundsätzlicher Ausnahmetat-
bestand in der BNO festgelegt werden kann. Neu wird die viergeschossige Wohn- und 
Zentrumszone (WAZ4) in Brugg analog zu den Qualitätsanforderungen der Campus-
Zone in § 19 Abs. 2 BNO ergänzt.  
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Abbildung 28: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Zentrumszone in Brugg 

 

 

Abbildung 29: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Zentrumszone Windisch und Umzonung zwi-
schen der Dohlenzelg- und Anemonenstrasse 

 
Für die historischen Ortskerne wird die Kernzone ausgeschieden (§ 18 bzw. 16 BNO). 
Ihre Bestimmungen zielen darauf ab, das vorhandene Gesamtbild zu erhalten, ohne 
den Bau von Neubauten zu verhindern. Ausserdem dürfen Bauten nur gestützt auf ein 
Fachgutachten abgerissen werden. Ziel dieser Bestimmung ist insbesondere, die Stel-
lung der Bauten zu sichern, die sich im Unterabstand zur Strasse befinden. § 18 resp. § 
16 Abs. 3 und 4 BNO werden diesbezüglich gekürzt und entsprechend angepasst. 

Die Gemeinden unterstützen die Grundeigentümer, indem sie bei substanziellen 
Eingriffen eine fachliche Beratung gewährleisten. Auf der anderen Seite sind die 
Grundeigentümer verpflichtet, ihre Bauvorhaben vor Beginn der Projektierung zu mel-
den.  

 



 

 

 

Abbildung 30: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Kernzone 

In der Kernzone werden neben den Wohnnutzungen auch Verkaufsnutzungen mit ei-
ner maximalen Nettoladenfläche von 300 m² pro Betrieb zugelassen. Des Weiteren 
werden Verkaufsnutzungen in folgenden Zonen explizit in der BNO erwähnt: Altstadt -, 
City- und Zentrumszone sowie WAZ4 (je 3'000 m² pro Betrieb ) und Erneuerungszone 
(je 300 m² pro Betrieb).  
 
Innerhalb des Gemeindegebiets von Brugg werden zwei grössere Areale, die gemäss 
rechtskräftigem Zonenplan der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen sind, neu in 
Wohnzonen umgezont. Die beiden Areale werden gemäss kommunalen Planungen 
nicht mehr für öffentliche Nutzungen bzw. öffentliche Bauten und Anlagen gebraucht. 
Es betrifft dies zum einen das Areal des stillgelegten Grundwasser-Pumpwerks beim 
Hummelweg, welches für die technischen Dienste nicht weiter benötigt wird, mit einer 
Fläche von 0.52 ha. Dieses Areal wird der Wohnzone W4 zugewiesen. Zum anderen 
betrifft es einen Teil des Areals südlich der Schulanlage Langmatt. Rund die Hälfte des 
unbebauten Areals, wird neu der Wohnzone W3 mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. 
Die Umzonung weist eine Fläche von 0.96 ha auf. 
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Abbildung 31: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Umzonung von OeB in Wohnzone (links: 
Areal beim Hummelweg, rechts: Areal südlich 
Schulanlage Langmatt) 

Im Bodenacker werden rund 0.79 ha von der Wohnzone 2 in die Wohnzone 3 aufge-
zont, um die Innenentwicklung zu förde rn bzw. die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen.  

 

  

Abbildung 32: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Umzonung Wohnzone 2 in Wohnzone 3, Bo-
denacker 

 



 

 

 

Abbildung 33: Ausschnitt Änderungsplan m it 
Umzonung OeBA in Wohnzone mit Gestal-
tungsplanpfli cht, Vorder Chilefeld 

 
Im Vorder  Chilefeld wird eine Bautiefe von der Zone Öffentliche Bauten und Anlagen 
in die Wohnzone W2 umgezont und mit einer Gestaltungsplanpflicht mit Zielsetzung 
versehen. Die Schulraumplanung hat ergeben, dass in absehbarer Zeit kein weiterer 
Flächenbedarf besteht (vgl. Kap. 0). Die restliche Fläche mit den Familiengärten wird 
der Grünzone zugewiesen. Im § 32 Abs. 3 2 werden die Familiengärten im Vorder  Chi-
lefeld explizit erlaubt. Einzelne Gebäude, die einer Nebennutzung der zugehörigen 
Liegenschaft dienen, sind künftig nicht zulässig.  Hinsichtlich der Erschliessung sind 
gemäss GEP und GWP genügend Kapazitäten für die Umzonung vorhanden. Ab-
schnittsweise sind die Leitungen sanierungsbedürftig und bereits zum Austausch vor-
gesehen. 
 

 

Abbildung 34: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Umzonung OeBA in Wohnzone, Dohlenzelg 

Das Dreieck zwischen der Dohlenzelg- und Schulstrasse mit dem Kindergarten Doh-
lenzelg und dem Wohnhaus sollen in die Wohnzone W2 umgezont werden. Diese Mas-
snahme setzt die Ziele der Schulraumplanung planerisch um. 

Das Grundstück der Zone für öffentliche Bauten an der Klosterzelgstrasse wird zu-
sammen mit dem anschliessenden Grundstück (W2) in die WA3 umgezont, so dass 
künftig Mischnutzungen zugelassen sind. Die umliegende erste Bautiefe wird wie die 
weiteren Grundstücke in diesem Quartier  der W2-N zugewiesen. 
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Ausserdem wird  das Grundstück in  der Zone für öffentliche Bauten in die Zentrumszo-
ne Windisch umgezont und das angrenzende Grundstück der W2 in die W2-N umge-
zont. Die Umzonung dient  der Stärkung des Zentrums von Windisch. 

 
 

 

Abbildung 35: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Umzonung W2 resp. OeBA in WA3 bzw.  
W2-N Klosterzelg und Umzonung OeBA / W2 
in W2-N bzw. Zentrumszone Windisch im 
Dorfzentrum  

Geisseschache  

 

Abbildung 36: Ausschnitt Änderungsplan , 
Grünzone im Geisseschache 

Die Spezialzone Geisseschache (Perimeter Rennbahn, Tribüne, Parkplatz) wird nach 
eingehender Prüfung der Nutzungen in die Grünzone eingezont und mit eigenen Be-
stimmungen versehen. Im § 32 Grünzone wird ein neuer Absatz eingefügt, der die Nut-
zungen der Grünzone im Geisseschache regelt. Es werden temporäre Sport- und Frei-
zeitanlässe erlaubt. Der Gemeinderat erlässt in Absprache mit dem Stadtrat Brugg ein 
Reglement, das bezüglich der Bewilligungspraxis von Anlässen den Lebensräumen der 
Tier- und Pflanzengemeinschaften und den Flussauen hohe Beachtung schenkt. Die 



 

 

Bewilligungen werden vom Stadtrat Brugg erteilt. Die vorhandenen Bauten dürfen 
unterhalten und erneuert werden. Die umliegenden Flächen der Spezialzone Geisse-
schache werden der Spezialzone Waffenplatz-Anlagen zugeordnet (Kap. 7.4.1 Zonen 
gemäss Art. 18 RPG).  

Die Einzonung ist deshalb notwendig, weil temporäre Grossanlässe gemäss 
Raumplanungsgesetz einer Bauzone zugeordnet werden müssen. Eine Einzonung von 
5.64 ha bedingt eine entsprechende Auszonung. Ein Teil der Fläche wird im RAUM 
BRUGG WINDISCH ausgezont. Da weder Brugg noch Windisch über genügend Flä-
chen verfügen, die sich für eine Auszonung eignen, ist der RAUM BRUGG WINDISCH 
auf die Unterstützung des Kantons angewiesen.  

 

 

Abbildung 37: Auszug Änderungsplan BZP / 
KLP, Um- und Auszonung Rinikerächer 

 
Zur Kompensation der Einzonung im Geisseschache (Windisch)  von 5.64 ha werden im 
Rinikerächer (Brugg) 2.39  ha Freizeitzone in die Landwirtschaftszone ausgezont. Be-
troffen von der Auszonung sind die Parzellen 4227 (0.66 ha), 4228 (1.67 ha), 4362 
(0.01 ha) und ein Teil der Parzelle 4609 (0.05 ha). Im Dägerli (Windisch)  können  rund 
0.07 ha (Parzellen 1222, 1223, 2821) von der Arbeitszone in die Landwirtschaftszone 
bzw. Naturschutzzone ausgezont werden. In Brugg können an der Aarauerstrasse auf 
der Parzelle 1374 (0.1 ha) bzw. im Unterschache auf der Parzelle 1473 (0.13ha) rund 
0.23 ha von der Arbeitszone 2 bzw. Arbeitszone 1 in eine Naturschutzzone-Fromental -
wiese ausgezont werden. Obwohl die Gemeinden sehr bestrebt waren, weitere Kom-
pensationsflächen zu finden, bleiben 2.94 ha, die kompensiert werden müssen. Bei der 
Einzonung im Geisseschache handelt es sich um eine Fläche, die mit ihren regelmässig 
stattfindenden Grossanlässen von regionalem Interesse ist. Aus diesen Gründen stellen 
die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch folgende Anträge an den Kanton Aargau: 
  
 
Die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch beantrag en den Bezug von 
2.94 ha  aus dem kantonalen Topf für öffentliche Zwecke zu Gunsten der 
Einzonung im Geisseschache  (gemäss Richtplan Kapitel S 1.2 Siedlungsg e-
biet, Planungsgrundsätze B lit. c , Einzonung von Zonen für öffentliche 
Nutzungen) .  
 
Der Bezug der 2.94 ha erfolgt in Abhängigkeit von der Einzonung im Geisseschache. 
Wird die Einzonung im Geisseschache nicht beschlossen, so werden die Flächen im 
Rinikerächer und im Dägerli (Vorbehalt) nicht ausgezont , und der Anspruch an die 
Fläche, die aus dem kantonalen Topf für öffentliche Zwecke bezogen werden soll, ent-
fällt.  
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W aldgrenzen im Geisseschache  

Die Waldgrenzen im Bereich der ARA Windisch wurden entsprechend rechtskräftiger 
Teiländerung übernommen.  

Im Geisseschache wird die Spezialzone Geisseschache neu einer Grünzone zugewiesen. 
Da es sich um eine Einzonung handelt, wurden die Waldgrenzenpläne 5 und 6 aktuali-
siert; sie kommen ebenfalls öffentlich aufgelegtin die öffentliche Auflage .  
 

Gebiet Im Winkel  

Im Rahmen der Gesamtrevision soll das Gebiet Im Winkel (4.37 ha) in der Gemeinde 
Windisch in die Wohnzonen W3, W4 und WA4 mit Gestaltungsplanpflicht eingezont 
werden. Angrenzend an das Einzonungsgebiet wird eine sogenannte «Verbindung» 
zum heutigen Garagenstandort «Baschnagel» mit einer Fläche von ca. 0.25 ha von der 
W3 in die WA4 umgezont; auch für sie gilt eine Gestaltungsplanpflicht . Der kantonale 
Richtplan sieht eine entsprechende Siedlungserweiterung vor. Ist der entsprechende 
Bedarf (Art. 15 RPG) gegeben und sind die Voraussetzungen gemäss Planungsanwei-
sung 3.1 des Richtplankapitels erfüllt, ist die Siedlungserweiterung als hochwertiges 
Wohngebiet mit hoher Nutzungsdichte umzusetzen. 

 

 

Abbildung 38: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Einzonung «Im Winkel » 

 
Die Voraussetzungen für die Einzonung sind gegeben. Die geforderten Mindestdichten 
für das Regionalzentrum von 70 E / ha in bebauten bzw. 90 E / ha in unbebauten Ge-
bieten werden in der vorliegenden Planung grundsätzlich erfüllt. Die  überkommunale  
Bevölkerungsprognose geht von rund  23'700 Einwohner n für  2040 und rund 20'350 
Einwohner n für 2030 im RAUM BRUGG WINDISCH aus. Innerhalb der nächsten 15 
Jahre wird das Regionalzentrum gemäss überkommunaler Prognose proportional stär-
ker wachsen als in den nächsten 25 Jahren. Die Kapazitätsberechnungen belegen, dass 
sich der Raumbedarf nur decken lässt, wenn zusätzlich zur Innenentwicklung mit den 
vorgegebenen Mindestdichten eine Einzonung erfolgt . Das Gebiet im Winkel wird 
dementsprechend eingezont, um Raum für rund 500 Einwohner bereitzustellen.  



 

 

Die massgebenden Grenzwerte gemäss Art. 29 LSV sind die Planungswerte. Es 
gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II  (W3 / W4) und III für die WA4 . Anhand des 
Strassenlärm-Emissionskatasters wurden die erwarteten Lärmimmissionen am expo-
niertesten Punkt des Gebiets grob berechnet. Die Dämpfung durch den Abstand zur 
Strasse (zweite bis dritte Bautiefe) und die Hinderniswirkung der vorgelagerten Bauten  
sind dabei berücksichtigt . Die Planungswerte dürften damit ohne weitergehende Mass-
nahmen eingehalten werden. Das Gebiet liegt in ÖV-Güteklasse C und ist gut erschlos-
sen. 

Im KGV wird die Erschliessung des Gebiets im entsprechenden Massnahmen-
blatt geregelt. Das Gebiet wird grundsätzlich von Süden über die Kestenbergstrasse 
erschlossen (Zufahrt neben Eurobus-Parkplatz). Ausnahme bildet der Gebietsstreifen 
zwischen Schützenweg und Eitenbergstrasse der über die Eitenbergstrasse erschlossen 
werden kann. Der Schützenweg bleibt als Fuss- und Veloweg bestehen. Eine Erschlies-
sung über den Schützenweg wird ausgeschlossen. Das übergeordnete Strassennetz 
kann die Mehrbelastung aus dem neuen Wohnquartier aufnehmen. 

Die Vorgaben des Richtplans betreffend hochwertiges Wohngebiet und hohe 
Nutzungsdichte werden mit der Grundzonierung (Mehrfamilienhauszonen , Wohn- und 
Arbeitszone), der Gestaltungsplanpflicht und den Zielvorgaben zum Gestaltungsplan 
(u.a. 2000 -Watt -Gesellschaft, Wettbewerbsverfahren, Abstimmung Wohnen mit G e-
werbe - Fokus Wohnnutzungen) sichergestellt. Die mehrgeschossige Bauweise und der 
Ausnützungsbonus im Rahmen des Gestaltungsplans lassen Einwohnerdichten von 
mehr als 100 E/ha erwarten. Das Wettbewerbsverfahren und die Rahmenbedingungen 
der 2000 -Watt -Gesellschaft bieten Gewähr für eine nachhaltige Quartierentwicklung. 
Um die gesamtheitliche Planung zu fördern, werden Teilgestaltungspläne explizit aus-
geschlossen.  

Zusammenfassung: Nachweis Verkehrskapazitäten und Auslastung bei der 
Einzonung Gebiet «Im Winkel»  

Die Sicherstellung der Verfügbarkeit der eingezonten Fläche erfolgt über Verfügung 
direkt.  

Für die Einzonung des Gebiets «Im Winkel» ist der Nachweis zu erbringen, dass das 
übergeordnete Strassennetz und der öffentliche Verkehr das verursachte Verkehrsauf-
kommen aufnehmen können. Das Gebiet wird grundsätzlich von Süden über die Kes-
tenbergstrasse und über die Eitenbergstrasse erschlossen. Der Verkehr der Überbau-
ung «Im Winkel» fliesst über die Schwimmbadstrasse in die Hauserstrasse. In unmi t-
telbarer Nähe zur Einmündung der Schwimmbadstrasse in die Hauserstrasse befindet 
sich der Baschnagel-Kreisel. Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens durch eine neue 
Überbauung könnte auch einen Einfluss auf diesen Kreisel haben. Die Bushaltestelle 
«Weiermatt» der Buslinie 364 befindet sich in unmittelbarer Nähe des Einzonungsg e-
biets.  
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Abbildung 39: Erschliessung «Im Winkel» -  
Baschnagel-Kreisel, Knoten Schwimm-
badstrasse - Hauserstrasse und ÖV-
Haltestelle Weiermatt, Quelle: KGV, Metron  

Die Grundlagen für den Nachweis stellten die Modellzahlen aus dem Synthesebericht 
zum Verkehrsmanagement Brugg Regio, Prognosezahlen 2010 (Basis 2007), Prognose-
zahlen 2025 inkl. Südwestumfahrung Brugg (Basis 2007) sowie eine Kurzzählung des 
Knotens Hauserstrasse - Schwimmbadstrasse - Unterdorfstrasse vom 6. Juli 2017 in 
der Abendspitze (17:10 bis 17:30 Uhr) dar. Beim Einzonungsgebiet «Im Winkel» wird 
auf Basis der Grundstücksfläche, der Zonierung (nur Wohnen) und der zu erwartenden 
Ausnützung von 1.2 von 800 weiteren Einwohnern ausgegangen. Das zusätzlich er-
zeugte Verkehrsaufkommen mit dem motorisierten Individualverkehr w ird auf ca. 590 
Fahrten und mit dem öffentlichen Verkehr auf 441 Fahrten pro Werktag geschätzt.  

Gemäss Berechnung der Kapazität und der Verkehrsqualität zeigt sich, dass so-
wohl der Knoten Schwimmbadstrasse - Hauserstrasse als auch der Baschnagel-Kreisel 
den zusätzlichen Verkehr aus der neuen Siedlung «Im Winkel» problemlos verarbeiten 
können. 

Bezugnehmend auf den öffentlichen Verkehr wurden die bestehende Nachfrage 
und die Kapazität der Buslinie 364 gegenübergestellt. Dabei zeigte sich, dass der öf-
fentliche Verkehr in der Spitzenstunde bereits heute stark ausgelastet ist. Mit den zu-
sätzlichen Fahrgästen wird die Kapazitätsgrenze erreicht.  

Die bisherige Betrachtung der ÖV-Kapazität bezieht sich auf die heutige Situati-
on. Die künftige Kapazität des ÖV muss im Rahmen der folgenden Planungen weiter 
überprüft werden. Allenfalls müssen Massnahmen zur Kapazitätssteigerung getroffen 
werden.  

 

Bushaltestelle  
«Garage Knecht»  
Buslinie 364  

 



 

 

Zusammenfassung: Erschliessungsprogramm Gebiet «Im Winkel»  

Die Gemeinde Windisch weist gemäss dem Plan «Stand der Erschliessung (vgl. Anhang 
6: Zonenplan Stand der Erschliessung Windisch,  
) neben dem Einzonungsgebiet Im Winkel keine weiteren unerschlossenen Gebiete aus. 
Für das Gebiet «Im Winkel» wurde ein Erschliessungsprogramm gemäss § 33 BauG 
erstellt  (vgl. Erschliessungsprogramm vom 19. Februar 2018). Dieses besagt, dass aus 
heutiger Sicht keine neuen Hauptleitungen für die Siedlungserschliessung benötigt 
werden, da die Groberschliessung bereits vorhanden ist. Das Gebiet wird von grosszü-
gig dimensionierten Hauptwasserleitungen umschlossen. Beim Abwasser liegt ein 
Hauptsammelkanal in der Kerstenbergstrasse. Dieser weist ebenfalls genügend Kapazi-
täten auf, um den Bedarf des Einzonungsgebiets mit dem Ausbau der Feinerschlies-
sung des Gebiets zu decken. 

Abstimmung Einzonung Gebiet «Im Winkel» mit der OASE   
Die Abstimmung zum Projekt OASE hat stattgefunden, soweit dies mit den zur Verfü-
gung stehenden Informationen möglich war (vgl. Kap. 5.1). Gemäss der Strassenlinien-
führungsvariante ist das Gebiet Im Winkel nicht direkt von der OASE betroffen, da 
diese nicht über das Gebiet verläuft. 
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Erneuerungszonen  

 

Abbildung 40: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Erneuerungszone «Fröhlichstrasse» 

 
Häufig verunmöglicht die bestehende Zonierung weitreichende Umbauten. Mit den 
neu eingeführten Erneuerungszonen soll die planungsrechtliche Grundlage für die 
Erneuerung bestehender Arealüberbauungen geschaffen werden. Als Ausgangsbasis für 
die Erneuerung gilt der Bestand. Die konkreten Massnahmen sind in einem Gestal-
tungsplan grundeigentümerverbindlich festzulegen (Abs. 3).  § 21 resp. § 19 Abs. 3 BNO 
wird mit der Massnahme der  Wärmeenergieversorgung gestützt auf § 14 Abs. 3 Ener-
gieG ergänzt. 
 

 

Abbildung 41: Ausschnitt Änderungsplan mit 
neuer Quartiererhaltungszone «Klosterzelg» 

 
Die Quartiererhaltungszone ersetzt den Ensembleschutz und dient dem Erhalt von 
geschlossenen Ortsteilen mit hoher Siedlungsqualität, die in den letzten 100 bis 150 
Jahren entstanden sind. Zur Wahrung der quartiertypischen Gebäudemerkmale kön-
nen die Gemeinden Ausnahmen von der Regelbauweise gewähren (Abs. 2). 

Das Kleinvillenquartier an der Freudensteinstrasse  in Brugg wird  neben der 
Arenastrasse oder der Habsburgstrasse in Windisch der Quartiererhaltungszone zuge-
ordnet.  
 

 

 



 

 

  

 

Abbildung 42: Ausschnitt Änderungsplan  
Quartiererhaltungszone Stapferstrasse und 
Kleinvillenquartier  

Der RAUM BUGG WINDISCH  soll auch in Zukunft ein vielfältiger Arbeitsplatzstandort 
bleiben. Im Rahmen der Gesamtrevision werden dafür unterschiedliche Arbeitszonen 
ausgeschieden (u. a. Zentrumszonen, Wohn- und Arbeitszonen, Arbeitszonen). Diese 
befinden sich je nach Betriebsstruktur eher im Zentr um (Altstadtzone, City - und Zent-
rumszonen) bzw. am Rand des Baugebiets (Arbeitszonen). Dazwischen werden Wohn- 
und Arbeitszonen ausgeschieden, die u. a. auch zur Belebung des Strassenraums bei-
tragen sollen. 

Neben der Vereinheitlichung der Zonenbestimmungen , der spezifischen Regelung für 
das Areal der Kabelwerke (§§ 26 bzw. 24 BNO) und dem Ausschluss von Einkaufsnut-
zungen in den Arbeitszonen führt die Gesamtrevision auch zu einer quantitativen Ver-
änderung der Arbeitsplatzzonen. In den Arbeitszonen I und II ( §§ 23 / 24 bzw. 21 /22 
BNO) soll beispielsweise mit dem Baugesuch ein Bepflanzungsplan eingereicht werden. 
Gestützt darauf wird eine Grünziffer von 0.15 festgesetzt.  

In der Aegerte liegt der im RELB definierte Entwicklungsschwerpunkt Wohnen. 
Um diesen umzusetzen, wird entlang der Zurzacherstrasse verdichtetes Wohnen der 
W4 oder WA4 zugeordnet. Das Gebiet ist im kantonalen Richtplan als Siedlungsgebiet 
für Arbeitsplatznutzung ausgewiesen und in den Erläuterungen mit dem «Standplatz 
für Fahrende» belegt. Da der Standplatz für Fahrende nicht umgesetzt wird, kann die 
Einzonung im Gebiet Aegerte nicht erfolgen (vgl. Kap. 6.5). Die bestehenden Arbeit s-
platznutzungen im Gebiet Aegerte bleiben erhalten und sollen in den entsprechenden 
Arbeitsplatzzonen nach innen entwickelt werden . Das Gebiet ist der ÖV-Güteklasse D 
zugeordnet. Im KGV wird die Erschliessung des Gebiets in Abstimmung mit der Ent-
wicklung sstudie Zurzacherstrasse definiert. 
 
Die Arbeitszone Rütene ist Teil eines separaten Verfahrens (§§ 25 bzw. 23 BNO). Die 
Teiländerung lag vom 24. November bis 23. Dezember 2014 öffentlich auf, anschlies-
send wurden die Einwendungen verhandelt. Im Juni 2016 beschlossen die Einwohner-
räte von Brugg und Windisch die Teiländerung (vgl. Kap. 5.3.7). Die Genehmigung 
dieser Teiländerung sollte 2017 erfolgen. 
 
Mit der neuen Arbeitszone Kabelwerke (§§ 26 bzw. 24 BNO) wird der Produktions -  
und Entwicklungs standort für den Vertrieb von Kabelsystemen, Seiltechnik, Rohrsys-
temen und Prozessleittechnik planungsrechtlich gesichert. Zulässig sind weiterhin  

 





 

 

Entwicklung Areal Königsfelden  

Das Areal Königsfelden soll in Zukunft verstärkt nach aussen als homogene Parkland-
schaft und historischer Schauplatz im sich verdichtenden Siedlungsumfeld sowie im 
Umfeld des Betriebs der PDAG (Psychiatrische Dienste Aargau AG) wahrgenommen 
werden. Diesbezüglich sind die Zeitschichten im Einklang zu bestehenden Nutzungsan-
forderungen lesbar zu machen.  

 

Abbildung 44: Areal Königsfelden-Vision 
(Quelle: Schweingruber Zulauf Landschaft s-
architekten etc.) 

Umsetzung Spezialzone Königsfelden   
Der bestehende Schutzperimeter «Park» wird leicht verändert  respektive durch die 
neue Spezialzone Königsfelden ersetzt. Die Spezialzone ist themenübergreifend und 
beinhaltet un terschiedliche Schutzansprüche. Die Weiterentwicklung der Zonen orien-
tiert sich am Masterplan. Dabei werden die Rahmenbedingungen abschliessend defi-
niert. Für das gesamte Areal gilt mit wenigen Ausnahmen ein Bauverbot. Die nicht 
geschützten nördlichen Flügelbauten dürfen zurückgebaut werden, müssen sich aber in 
den historischen Kontext einfügen. Eine Neubebauung im Bereich des Südflügels des 
ehemaligen Frauenklosters und auf dem Grundriss des früheren Männerklosters ist 
möglich. Die Pflege der Park- und Freiraumsubstanz soll nach denkmalpflegerischen, 
archäologischen, museologischen und klinikspezifischen Gesichtspunkten er folgen. Es 
ist möglich, die nördlich gelegenen, oberirdischen Parkplätze durch eine unterirdische 
Parkierungsanlage zu ergänzen oder ersetzen. Für die Vermittlung des römischen und 
mittelalterlichen Kulturerbes sind zeitlich befristet e Bauten und Fahrnisse zulässig. 
Das Areal ist für Fussgänger und Velofahrer durchlässig zu gestalten und zu vernetzen. 
Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass bei allfälligen Bauvorhaben die Belange der Archä-
ologie berücksichtigt werden.  
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Hochwassergefahrenzonen  
Mit der Ausscheidung von Hochwassergefahrenzonen (§§ 31 bzw. 34 BNO) set-

zen die Gemeinden die Gefahrenkarte grundeigentümerverbindlich um. Damit trägt 
die Nutzungsplanung dem Vorsorgeprinzip Rechnung.  

Die Hochwassergefahrenzonen entlang der Aare wurden überarbeitet und stel-
lenweise der HWZ2 bzw. HWZ3 (z.B. Unterhag / OeBA, Geisseschache, Mülimatt / 
Spezialzone Mülimatt)  zugewiesen. Im Gebiet Dägerli wurde die HWZ2 richtigerweise 
der HWZ1 zugewiesen und angepasst. Im Gebiet Stegbünt wurde das Hochwasser-
schutzprojekt Kunzareal umgesetzt, was zur Anpassung der HW führte. Auf der Spin-
nereiinsel wird die HWZ3 neu der HWZ 2 sowie im vorderen Bereich der Spinnereii n-
sel der HWZ1 zugeordnet. 

Ausserhalb der Bauzonen wird über den § 43 Freihaltegebiet Hochwasser si-
chergestellt, dass bei grossen und seltenen Hochwasserereignissen sowie im Fall des 
Hochwasserrückhalts der Hochwasserschutz gewährleistet ist. In der Freihaltezone  
§ 31 BNO sind künftig Tiefbauten unter Berücksichtigung der erforderlichen Hochwa s-
serschutzmassnahmen zulässig. 

7.4  Zonenvorschriften Landwirtschaftszone, Schutzzonen , überlager nd e 
Schutzzonen und Objekte  (§§ 32 bzw. 35 bis § 48 bzw. 49  BNO)  

Landwi rtschaftszone  

Das Bundesrecht regelt Art und Intensität der Nutzung in der Landwirtschaftszone. Die 
vorgeschlagenen Bestimmungen in der BNO stehen im Einklang mit dem eidgenössi-
schen Recht (§§ 35 / 39 bzw. 37 /  41 BNO). 

Wald  
Für den Kulturlandplan wurde d ie aktuelle Waldausscheidung des Kantons Aargau 
verwendet (aktueller Zeitstand: 31. März 2017) 

Aufforstungszone  

 

Abbildung 45: Ausschnitt Änderungsplan mit 
Aufforstungszone Umiker Schachen-Insel 

 
Das übrige Gemeindegebiet auf der Umiker Schachen- Insel in Brugg wird als Auffor s-
tungszone definiert und ist für künftige, standortgemässe Ersatzaufforstungen be-
stimmt (§  34 BNO). Die Stadt Brugg beabsichtigt, das Holzlager zu beseitigen. 

Die rechtskräftige Aufforstungszone in Windisc h wird in der Teiländerung Rüt e-
ne (vgl. 5.3.5) behandelt.  

 



 

 

Schutzzonen und -objekte  

Das Wasserschlossdekret wird gemäss den kantonalen Bestimmungen auf kommunaler 
Stufe umgesetzt. Die Insel der Reussmündung wird ebenfalls der Naturschutzzone 
zugewiesen. 
In Brugg werden verschiedene neue Naturschutzzonen ausgeschieden (§§ 35 bzw. 37 
BNO). Die Fläche auf der Umiker Schacheninsel wird in Abstimmung  mit der  Ortspla-
nungsrevision der Gemeinde Villnachern, welche die Fläche unter Schutz stellt, sowie 
aufgrund des hohen Potenzials für einen mageren Wiesenstandort als Naturschutzzone 
Magerwiese definiert. Zwei weitere Wiesen mit hohem Potenzial, im Industriegebiet 
Wildischachen und im Unterschache, werden unter Schutz gestellt.  

Im Rebmoos wird eine Feuchtwiese als Naturschutzzone Feuchtgebiet definiert. 
Sie dient als wichtiger Trittstein für die Vernetzung der Feuchtlebensräume am Bru g-
gerberg. In Windisch wird die Fläche am Siedlungsrand Chalch als Naturschutzzone 
Fromental wiese (§ 37 BNO) im Zusammenhang mit dem neuen, besonderen Waldrand 
ausgewiesen. 

Eine weitere grössere Auszonung im Umfang von 0.56 ha erfolgt auf Brugger 
Gemeindegebiet, hinter dem Kasernenareal. Sie betrifft die Parzelle Nr. 1869, die rund 
zur Hälfte gemäss rechtskräftigem Bauzonenplan der Wohnzone zugewiesen und in 
einem weiten Teil als Wald zoniert ist. Infolge der gesetzlichen Abstände und der Ab-
stimmung mit der Nutzung der Kaserne ist eine Überbauung dieser Parzelle nicht ge-
geben, weshalb sie hauptsächlich der Naturschutzzone zugewiesen wird . Einzig der 
kleinere westliche Teil, welcher der Erschliessung dient und bereits mit einer Trafost a-
tion bebaut ist, wird von der Wohnzone in die Waffenplatzzone umgezont. Die Tra-
fostation liegt analog der militäris chen Nutzung im Interesse der Öffentlichkeit.  

 

 

Abbildung 46: Ausschnitt Änderungsplan:  
Nr. 1 Neue Naturschutzzone Magerwiese Bas-
lerstrasse, Brugg 

 

1 
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Abbildung 47: Ausschnitt Änderungsplan:  
Nr. 2 Neue Naturschutzzone Magerwiese auf 
der Umiker Schacheninsel, Brugg 

 

Abbildung 48: Ausschnitt Änderung splan:  
Nr. 3 /4  Neue Naturschutzzone Fromental-
wiese / Magerwiese im Unterhagschache, 
Brugg 

 

Abbildung 49: Ausschnitt Änderungsplan:  
Nr. 5 Neue Naturschutzzone Feuchtgebiet im 
Pigidei, Brugg 

 2 

 4 

 

5 
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Abbildung 50: Ausschnitt Änderungsplan  
Nr. 6 Auszonung Chalch, Windisch 

 

 

Abbildung 51:  Ausschnitt Änderungsplan 
Nr. 7 Auszonung Wildischache, Brugg 

 

 

Abbildung 52: Ausschnitt Änderungsplan  
Nr. 8 Auszonung Dägerli, Windisch  
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Abbildung 53: Änderungen der Naturschut z-
zonen im Wald 
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chäologie grundsätzlich nicht erlaubt. Können trotzdem  Bauten realisiert werden, hat 
dies nach dem Prinzip des «Bauens über den Ruinen» zu erfolgen. Der Stadtrat kann 
Ausnahmen gestützt auf ein Fachgutachten bewilligen, sofern dies dem Schutzziel nicht 
widersprich t und ein Gebäude für das Ortsbild unbedeutend ist. § 36 Abs. 6 BNO wird 
neu formuliert. Unterniveau - und unterirdische Bauten können nur mit Zustimmung 
der Kantonsarchäologie nach dem Prinzip des Bauens über den Ruinen bewilligt wer-
den.  

Die Gemeinde Windisch verfügt über besonders viele potenzielle Fundorte . Wie 
in Brugg sind archäologische Fundstellen im Zonenplan als orientierende In halte dar-
gestellt. In besonders wichtigen Gebieten werden gem. § 38 BNO für archäologische 
Fundstellen zudem überlagernde Zonen definiert, in denen für Bodeneingriffe die Zu-
stimmung der Kantonsarchäologie einzuholen ist bzw. das Prinzip des «Bauens über 
den Ruinen» gilt. Dazu gehören u. a. die Wiese neben dem Amphitheater und der 
Schutthügel unterhalb des Nordtors.  
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Gewässerraumzone § 37 bzw. 39 BNO  

 

Abbildung 54: Übersicht  der auszuweisenden 
Gewässerräume  

Mit dem revidierten und im Jahr 2011 in Kra ft getretenen eidgenössischen Gewässer-
schutzgesetz sind die Kantone und Gemeinden dazu verpflichtet, die Gewässerräume 
bis ins Jahr 2018 auf der Stufe kantonaler und kommunaler Nutzungsplanung festzu-
legen. Das Ziel des Gewässerraums (GSchV Art. 41a) ist es, die natürlichen Funktionen 
der Gewässer, den Hochwasserschutz und die langfristige Gewässernutzung zu gewähr-
leisten. Aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides müssen im Kanton Aargau seit 
August 2017 sämtliche Gewässerräume grundeigentümerverbindlich im Rahmen der 
Nutzungsplanung umgesetzt werden. Das Verwaltungsgericht ist der Meinung, dass die 
mit der am 1. Mai 2017 in Kraft gesetzten Änderungen noch nicht ausreichend grundei-
gentümerverbindliche umgesetzt wurden.  

Die Ausscheidung des Gewässerraums (Gwr) betrifft im RAUM BRUGG WI N-
DISCH die Fliessgewässer Süssbach, Umiker Dorfbach, Strängli Geisseschache, Aare, 
Werdgraben, Chilhalde, Reuss,  Spinnereikanal, Dägerlibach und der Auschache. 
Grundlage für die Ausscheidung bildet die orientierende Fachkarte Gewässerraum des 
Kantons.  

In den dicht überbauten Gebieten ist eine Reduktion  der minimalen Gewässer-
raumbreite möglich, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Innerhalb des 
Waldes wird der Gewässerraum nicht ausgeschieden. 

Der Gewässerraum wird im Bauzonen- und Kulturlandplan (innerhalb sowie 
ausserhalb des Siedlungsgebiets) als überlagerte Schutzzone ausgewiesen.  
 

Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen betreffen entweder den Bauzonen- oder 
den Kulturlandplan.   

  







 

 

Strängli Geisseschache  
 

Abschnitt Erläuterungen / Massnahme / Planausschnitt  

 
G 1 Der Gwr wird in beidseitig des Gewässers mit 15 m 

ausgeschieden. Gesamthaft beträgt der Gwr 45 m.  
 
Die Gefahrenkarte weist eine mittlere und erhebli-
che Gefährdung aus. 

 

 

Auschache  
Abschnitt Erläuterungen Massnahme / Planausschnitt 

A 1 Der Gwr wird beidseitig des Gewässers mit 45 m 
ausgeschieden. Im Wald wird der Gewässerraum 
nicht ausgeschieden. Wo der Gwr den Wald mar-
kant überlagert, wird er in einer Breite von 8.5 m 
ausgewiesen. 
 
Die Gefahrenkarte weist eine mittlere bis erhebli-
che Gefährdung aus. 
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Aare  

In der  Aareschlucht muss der Gwr trotz der topographischen Gegebenheiten umgesetzt 
werden. Innerhalb des Baubewilligungsverfahrens ist mit dem Kanton , Abteilung 
Landschaft und Gewässer, Rücksprache bezüglich der Bauabstände und einer eventuel-
len Reduktion  des Gwr  zu halten.  
 
Abschnitt Erläuterungen / Massnahme / Planausschnitt  

 
A Der Gwr wird beidseitig des Gewässers mit 15 m 

ab der Uferlinie ausgeschieden.  
 
Im Abschnitt der Altstadtzone wird aufgrund der 
dichten Überbauung auf die Umsetzung des Ge-
wässerraumes verzichtet.  

 
Die Gefahrenkarte weist in entlang der Aare eine 
mittlere bis erhebliche Gefährdung aus. In der 
Aareschlucht wird von einer erheblichen Gefähr-
dung ausgegangen. Aufgrund der topographischen 
Verhältnisse ist jedoch von einer geringen Gefähr-
dung auszugehen.  
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Reuss  
 

Abschnitt Erläuterungen Massnahme / Planausschnitt 

R Der Gwr wird im Gemeindegebiet Windisch in einer 
Breite von 15 m ab der Uferlinie ausgeschieden.  
 
Die Gefahrenkarte weist eine geringe bis erhebli-
che Gefährdung aus. 

 

 
  



 

 

Spinnereikanal  
 

Abschnitt Erläuterungen / Massnahme / Planausschnitt  

 
S Der Gwr wird in beidseitig des Gewässers ab der 

Uferlinie mit 15 m ausgeschieden.  
 
Die Gefahrenkarte weist eine mittlere und erhebli-
che Gefährdung aus. 

 

Dägerlibach  
 

Abschnitt Erläuterungen Massnahme / Planausschnitt 

D Der Gwr wird in einer Breite von 13.5 m (2 x 6 m 
plus 1.5 m  nat. Sohlenbreite) ausgeschieden.   
 
Die Gefahrenkarte weist eine geringe bis mittlere 
Gefährdung aus. 
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Landschaftsschutzzone  

Der zwischen Brugg und Villnachern liegende Siedlungstrenngürtel des kantonalen 
Richtplans wird im Kulturlandplan  mit der überlagerten  Landschaftsschutzzone (§ 39 
BNO) vollständig umgesetzt. Das Siedlungsei der Betriebe im Lindhof wurde symbo l-
haft angepasst. 

Die Landschaften von kantonaler Bedeutung wurden überprüft ; es gibt entspre-
chend keine Abweichungen. 

Der Abs. 4 § 36 bzw. § 41 Landschaftsschutzzone ist bereits in Abs. 3 enthalten 
und wird gestrichen.  Die Stadt Brugg ist bestrebt, die drei Hochstammobstgärten zu er-
halten und zu fördern. Der § 41 Abs. 2 der Landschaftsschutzzone Altenburg -Unter hag 
(Brugg) sowie der § 44 Naturobjekte Tabelleneintrag Hochstamm -Obstgarten werden 
ergänzt. Künftig kann die Stadt Brugg für die Pflege sowie für Ersatz- und Neupflan-
zungen Fördermittel zur Verfügung stellen. Dazu soll ein Reglement ausgearbeitet wer-
den. 
 
 

 

Abbildung 55: Ausschnitt Änderungsplan: 
Erweiterung der Landschaftsschutzzone  
Geisler- Nüechtler  

 
Nr.  Änderung / Gebiet Erläuterung 

1 Erweiterung Landschaftsschutz-
zone Geisler- Nüechtler 

Umsetzung des Siedlungstrenngürtels zwischen Brugg und -
Villnachern 

Tabelle 9: Änderungen der überlagernden 
Schutzzonen 

  

1 



 

 

Spezialzone Auenschutzpark § 42 BNO  

Die Spezialzone Umiker Schachen wird neu in die überlagerte Schutzzone Auenschutz-
park (Richtplanvorgabe) integriert und in Auenschutzpark um benannt. Der Auen-
schutzpark umfasst einerseits den Bereich des Umiker Schachen und andererseits den 
Au-, Reuss- sowie Maierislischache. Auf die Umsetzung der überlagernden Schutzzone 
im Bereich des Geisseschache wird aufgrund der noch ausstehenden Nutzungsentflech-
tung (WSD, NkB, Grossanlässe, Militär, Erholung) verzichtet (in Absprache mit dem 
Kanton) . Ebenfalls in den Perimeter des Auenschutzparks fallen die ortsfesten Amphi-
bienlaichgebiete von nationaler Bedeutung.  

Die Spezialzone Auenschutzpark (§ 42 BNO) in Brugg und Windisch dient der Lenkung 
verschiedener Nutzungen und dem Schutz der wertvoller Auen-Lebensräume. Die 
Bestimmungen in der BNO wurden aktualisiert und ebenfalls in die BNO Windisch 
übernommen. 

 

Abbildung 56: Übersicht Änderungsplan BZP 
/ KLP: Ausscheidung Schutzzone Auen-
schutzpark 
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Naturobjekte  

Gestützt auf die Aktualisierung der Landschaftsinventare ergeben sich die nachfolgen-
den Änderungen:  
 
Objekttyp Brugg Windisch 

Aufschluss, Höhle 3 Objekte keine Änderung 6 neue Objekte 

Aussichtspunkt 5 neue Objekte 
3 Objekte keine Änderung 

10 neue Objekte 
3 Objekte keine Änderungen 

Baumgruppe 6 Objekte keine Änderung 
 

22 neue Objekte 
3 keine Änderungen 

Baumreihe 1 Objekt keine Änderung 
 

36 neue Objekte 
1 Objekt keine Änderung 

Besonderer Waldrand 2 Objekte keine Änderung 
Auf die Unterschutzstellung weiterer 
Waldränder wird verzichtet. 

4 neue Objekte  
Auf die Unterschutzstellung weiterer  
Waldränder wird verzichtet. 

Einzelbaum 5 Objekte keine Änderung 
 

22 neue Objekte, 
4 Objekte keine Änderungen 

Hecken und  
Feldgehölze 

1 neues Objekt 
4 Objekte Änderungen 
15 Objekte keine Änderungen 

24 neue Objekte 
8 Objekte Änderungen 
10 Objekte keine Änderungen 

Hochstamm-Obstgarten 1 neues Objekt 
1 Objekt keine Änderung 

Keine Aufnahme von Hochstamm- 
Obstgärten 

Kiesinsel Neuer Objekttyp 
1 neues Objekt 

Neuer Objekttyp 
1 neues Objekt 

Mauerseglerkolonie Neuer Objekttyp 
3 neue Objekte mit mehr als  
10 Brutpaaren 

- 

Orchideenstandort 1 Objekt keine Änderung - 

Trockenmauer 4 neue Objekte 
2 Objekte keine Änderung 

Neuer Objekttyp 
5 neue Objekte 

Weiher 4 Objekte keine Änderung 
5 neue Objekte 

13 neue Objekte,  
1 Objekt keine Änderung 

Tabelle 10: Übersicht der Naturobjekte  

Die Bestimmungen in der BNO § 44 bzw. 44 wurden aktualisiert. Die Naturobjekte 
sind zu erhalten, zu pflegen und nach Möglichkeit aufzuwerten. Sie dürfen nicht besei-
tigt werden und sind artgerecht zu unterhalten.  

Im Anhang II der BNO werden die Objekte aufgelistet. Gegenüber der rechts-
kräftigen BNO sollen neu zusätzlich 20 Objekte in Brugg (67) und 177 Objekte (207) in 
Windisch in die Objektliste aufgenommen werde n. 

Bauten unter kommunalen Schutz  

Der kantonale Richtplan und § 40 der Verordnung zum Kulturgesetz (VKG)  schreiben 
vor, dass die Objekte des Bauinventars im Rahmen einer Gesamtrevision zu schützen 
sind. Kommunal schützenswerte Bauten werden gemäss § 45 Brugg bzw. § 45 Windisch 
von der kantonalen Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit der Stadt bzw. Gemeinde 
erhoben und im sogenannten Bauinventar aufgeführt. Die Übergabe der Bauinventare 
von Brugg und Windisch an die Stadt bzw. Gemeinde erfolgte im Juli 2016 . Anschlies-
send wurden die Bestimmungen hinsichtlich des Schutzumfangs präzisiert (Abs. 1) und 
mit dem Abbruchverbot ergänzt (Abs. 4). 

In der Gemeinde Windisch werden aufgrund der Überarbeitung des Bauinven-
tars alle vom Kanton vorgeschlagenen Bauten unter kommunalen Schutz gestellt. In 
der Stadt Brugg wurden die Objekte Alte Post ohne Anbau und das Stapferschulhaus 
formell aus dem kommunalen Denkmalschutz entlassen und neu als kantonale Denk-
malschutzobjekte unter Schutz gestellt. In  Brugg werden somit zusätzlich zu den sechs 
bereits kommunal geschützten Bauten neu 16 Bauten unter kommunalen Schutz ge-



 

 

stellt. Auf die Unterschutzstellung von  weiteren Bauten, die teilweise neu im Bauinven-
tar enthalten sind, wird verzichtet, da diese die Stadtentwicklung einschränken sowie 
die Innenentwicklung gemäss Raumplanungsgesetz RPG erschweren könnten . Die 
Reihenhäuser an der Stapferstrasse (BRU938) wurden kommunal nicht unter Einze l-
schutz gestellt, sondern neu der Quartiererhaltungszone zugeordnet. Die Bauten der 
Stapferstrasse waren gemäss rechtskräftiger BNO/BZP dem Ensembleschutzgebiet 
zugeordnet. Das Ensembleschutzgebiet wird neu durch die Quartiererhaltungs zone 
ersetzt (vgl. Kap. 7.3). Weiter wird das Objekt BRU 935 an der Museumsstrasse 22 
mittels der Quartiererhaltungszone umgesetzt. Für die Erhaltung und Pflege insbeson-
dere der Altstadt Brugg ist ein Unterhalts fonds vorgeschrieben.  

Kulturobjekte  

Als Kulturobjekte gemäss § 46 Brugg bzw. § 46 Windisch werden Brunnen, Grenzstei-
ne, Felsenkeller etc. bezeichnet. Neu geschützt werden in Brugg ein Grenzstein und in 
Windisch 14 neue Grenzsteine und ein Felsenkeller. Die bezeichneten Kulturobjekte 
sind geschützt und müssen fachgerecht erhalten resp. unterhalten werden. Der Titel 
der Bestimmung § 48 BNO Brugg wurde gemäss § 50 der rechtskräftigen BNO Brugg 
angepasst: statt «Unterhaltsfonds » neu «Fonds zur Erhaltung der Al tstadt und der 
besonderen Bauten». 

7.4.1  Zonen gemäss Art. 18 RPG  

Das RPG erlaubt den Gemeinden, neben Bau-, Landwirtschafts - und Schutzzonen auch 
weitere Zonen auszuweisen. Meistens handelt es sich um spezielle Nutzungen bzw. eine 
Kombination derselben, die in einer Landwirtschaftszone nicht zulässig wären. 

Die Spezialzone Geisseschache wird aufgrund der heutigen Nutzung in die 
Grünzone eingezont. Gemäss Raumplanungsgesetz sind temporäre Grossanlässe einer 
Bauzone zuzuordnen (siehe Kap. 7.3 Zonenvorschriften innerhalb des Siedlungsgebiets  
(§§ 13 bis 31 bzw. 34 BNO). 

Neu wird die Spezialzone Waffenplatz Anlagen gemäss Art. 18 RPG definiert. Im 
Jahr 2003 erfolgte eine Anpassung des kantonalen Dekrets, wobei der Holzer-Platz 
und der Parkplatz des Waffenplatzes Brugg aus der Naturschutzzone (Windisch/Brugg) 
entlassen wurden (vgl. Grundlagen). Die Flächen der neu definierten Zonen dienen 
dem Militär seit Jahrzehnten als Übungsgelände und werden intensiv genutzt. Dies war 
auch der Grund für die Anpassung des Dekrets. Die Flächen der Rennbahn, der Tribü-
ne und des Parkplatzes werden aufgrund ihrer Nutzung in die Grünzone eingezont   
(Kap. 7.3 Zonenvorschriften innerhalb des Siedlungsgebiets  
(§§ 13 bis 31 bzw. 34 BNO). Die restlichen umliegenden Flächen der Spezialzone Geis-
seschache werden aufgrund ihrer Nutzung in die Spezialzone Waffenplatz-Anlagen 
integriert. Innerhalb der neuen Zone sind keine dauernden Bauten zugelassen. Auf der 
Seite von Windisch wird der neuen Zone ein Bereich überlagert, der jeweils im Herbst 
eine Gewerbeausstellung zulässt. Allgemein ist die Zonierung auf die militärische Nu t-
zung ausgerichtet in Abstimmung mit den Naherholungssuchenden sowie den Natur- 
und Landschaftsqualitäten.  
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Abbildung 57: Ausschnitt Änderungsplan: 
Neue Spezialzone Waffenplatz-Anlagen 

 
Die Spezialzone Mülimatt (§ 49 BNO Windisch) umfasst das Sportausbildungszentrum 
und die Erholungsanlagen entlang der Aare. Die Bestimmungen sind nach wie vor ak-
tuell und bedürfen keiner Anpassung. 

7.5  Bauvorschriften  

Bauherrschaften und Projektverfassende müssen sich nicht nur an die Bestimmungen 
der BNO halten, sondern auch an eine Vielzahl zusätzlicher Vorgaben (unter anderem 
an die Normen des SIA). Es würde den Rahmen der BNO sprengen, alle relevanten 
Normen bezüglich Sicherheit, Konstruktion, Schallschutz, Isolation usw. im Detail auf -
zulisten. Dies erfolgt mit Hilfe eines allgemeinen Hinweises (§§ 51 bzw. 51 BNO). Die 
Einhaltung dieser Normen obliegt in erster Linie den mit der Planung und Ausführung 
der Bauten beauftragten Fachleuten und Unternehmen. Erst wenn die Baubehörde in 
einer Bewilligung A uflagen formuliert, die sich auf bestimmte Normen beziehen, ist sie 
verpflichtet, den Vollzug zu überprüfen.  
 
Die BNO enthält gewisse Vorgaben zu Zimmergrössen, Fenstern und Nebenräumen, 
die ein Mindestmass an Wohnhygiene in allen Bauzonen gewährleisten sollen, in denen 
Wohnnutzungen möglich sind. Mit der Revision wird die lichte Höhe der Voll - und 
Dachgeschosse leicht erhöht. Zudem muss jede Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
neu einen Abstellraum von mindestens 4 m2 aufweisen. Die Anordnung im Estrich 
bzw. im Untergeschoss ist nicht mehr möglich.  Aufgrund der derzeitigen Wohnbedür f-
nisse haben Wohnungen nach Möglichkeit ausreichende und gut benutzbare Garten-, 
Terrassen- oder Balkonflächen aufzuweisen. Ausgenommen sind Wohnungen in der 
Altstadt.  
 
Mit der Gesamtrevision der BNO wird die Berechnung des Parkfeldangebots in Brugg 
und Windisch neu geregelt. Ausgehend von der Güte des öffentlichen Verkehrs und der 
Rolle des Fuss- und Veloverkehrs werden die Standorttypen A, B, C und D definiert. 
Diese haben einen Einfluss auf das gesetzlich geforderte Parkfeldangebot (Pflichtpar k-
plätze). So müssen für Bauvorhaben mit Standorttyp A (z. B. Altstadtbereich von 
Brugg) keine Parkplätze mehr angeboten werden. Bei den übrigen Standorttypen erhal-
ten die Bauträger die Gelegenheit, die Anzahl der Parkplätze zu reduzieren. Je nach 
Nutzergruppe (Bewohner, Beschäftigte und Besucher/Kunden) gelten unterschiedliche 
minimale und maximale Werte. 



 

 

Neben der Lockerung in Bezug auf das Parkfeldangebot schafft die BNO die 
Grundlage für di e Einforderung eines Mobilitätskonzepts bei der Neuansiedlung von 
Unternehmen  mit mehr als 50 Mitarbeitenden  (inkl.  Teilzeitangestellte). Diese Mög-
lichkeit  soll dazu beitragen, die Erreichbarkeit der Arbeitsplatzgebiete sicherzustellen 
und die Belastung des Strassennetzes zu minimieren. Der letzte Satz von § 57 Abs. 6 
BNO wird gestrichen.  Die Anordnung der Parkierungsanlagen sind unterirdisch oder 
im Gebäudevolumen unterzubringen (§ 58 Abs. 1 BNO); der Abs. 2 wird ersatzlos ge-
strichen. 

Für Gebiete wie z. B. Campus, Kunzareal oder Reisezentrum bestehen in der 
rechtskräftigen BNO spezifische Bestimmungen. Diese haben nach wie vor Gültigkeit 
und werden in die neue BNO übernommen. 

Neu besteht die Möglichkeit, autoarme und autofreie Überbauungen zu realisie-
ren. Dafür geeignet sind Grundstücke und Areale mit Standorttyp B oder C (siehe 
oben). Die Zulässigkeit von autoarmen bzw. autofreien Nutzungen ist an Bedingungen 
geknüpft: So muss ein Mobilitätskonzept die dauerhafte Reduktion des motorisierten 
Individualverkeh rs sicherstellen; das Konzept ist periodisch zu überprüfen (Control-
ling) und durch entsprechende Verträge im Grundbuch zu sichern.  § 59 Abs. 3 BNO 
zeigt die Konsequenzen bei Nichteinhaltung des  Mobilitätskonzept s im Rahmen der 
Nutzung auf. Dieser wurde präzisiert.  
 
Neben den Parkfeldern gehören auch Abstellplätze für Zweiradfahrzeuge und Motorrä-
der (Streichung § 60 Abs. 2), Kinderwagen, Kinderspielplätze (Präzisierung) und Ab-
fallanlagen zur zwingenden Ausstattung von Gebäuden, vor allem bei Mehrfamilien-
häusern und grösseren Überbauungen. Die Gestaltung und Anordnung dieser Elemen-
te kann viel zur Qualität einer Überbauung beitragen. Die BNO enthält dazu verschie-
dene Hinweise und Vorgaben.  

7.6  Schutzvorschriften  (§§ 64 bis 73 bzw. 74  BNO)  

Mit der Altstadt, der Aa reschlucht, Königsfelden und dem Amphitheater verfügen 
Brugg und Windisch über einzigartige Ortsbilder. Der Ortsbildschutz und die entspr e-
chenden Bestimmungen in der BNO haben deshalb für beide Gemeinden einen hohen 
Stellenwert. Mit der Bau - und Planungskommission steht ein qualifiziertes Fachgremi-
um für den Vollzug des Ortsbildschutzes zur Verfügung. Zusätzlich steht es dem Stadt-
rat / Gemeinderat frei, weitere Fachpersonen beizuziehen. Auf eine Verankerung in der 
BNO wird verzichtet, womit § 65 Abs. 4 BNO ersatzlos entfällt . 
 
Die besten Resultate lassen sich erzielen, wenn Planungen und Bauvorhaben in einem 
Dialog zwischen den Behörden und der Bauherrschaft durchgeführt werden. Dazu ge-
hört neben der Setzung klarer Kriterien von Seiten der Verwaltungen, eine frühzeitige 
Meldung des Vorhabens bei der Gemeinde, und zwar noch möglichst vor der eigentli-
chen Projektierung. Die BNO zählt die Bauzonen auf, in denen eine entsprechende 
Anzeigepflicht besteht. 
 
Die archäologischen Fundstellen sind als Orientierungsinha lt des Bauzonen- und Kul-
turlandplan  nicht mehr dargestellt. Die  Kantonsarchäologie stellt neu im AGIS-
Geoportal eine laufend aktualisierte und öffentlich zugängliche Online -Karte der ar-
chäologischen Fundstellen zur Verfügung. Somit wird der § 66 Archäologie in Brugg 
und der § 66 Abs. 1 Archäologie in Windisch gestrichen. 
Für die Bewilligung von Aussenwerbungen wie Plakaten oder Firmenanschriften e r-
lässt der Einwohnerrat ein Reklamereglement (§ 68 Reklamen).  
Für ein gutes Ortsbild ist neben den Gebäuden auch die Aussenraumgestaltung wich-
tig. Grundsätzlich folgt das Projekt dem gegebenem Terrain und nicht umgekehrt. Bei 
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7.10  Anhänge  

Die Anhänge sind integrierender Bestandteil der beiden BNO. 

Anhang I enthält für bestimmte Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht (§ 9 BNO) konkrete 
Zielvorgaben. Mit dem Gestaltungsplanverfahren sind die formulierten Ziele umzuse t-
zen. Es werden nur für bestimmte Gebiete Zielvorgaben formuliert. Für alle anderen 
Gestaltungsplangebiete gelten die Vorgaben gemäss § 21 BauG bzw. § 8 BauV. 

Im Anhang II sind die Naturobjekte gemäss den § 44 BNO aufgelistet. Gegen-
über der rechtskräftigen BNO sollen neu 18 Objekte in Brugg und 176 Objekte in Wi n-
disch in die Objektliste aufgenommen werden. 

Im Anhang III sind die kantonalen Denkmalschutzobjekte und die Objekte g e-
mäss kantonalem Bauinventar aufgeführt (§ 45 BNO). 

 
Gemäss § 57 bzw. 57 BNO kann der Parkplatzbedarf nach Standorttyp reduziert 

werden. Anhang IV enthält einen Übersichtsplan mit  den jeweiligen Abgrenzungen. 
 
 

  



 

 

8 Auswirkungen und Interessensabwä-
gung 

Die revidierte Nutzungsplanung entspricht in der vorliegenden Form der übergeordn e-
ten Gesetzgebung, insbesondere der Umweltgesetzgebung sowie der Planungs- und 
Baugesetzgebung des Kantons Aargau bzw. des Bundes. Nachfolgend sind die wesentli-
chen Punkte der Revision unter dem Aspekt der Interessenabwägung nochmals aufge-
führt.  

8.1  Bevölkerung und Beschäftigung  / Kapazitätsnachweis  

Brugg: Bilanzierung gemäss Bauzonenplan  

Durch die Anpassung an die aktuellen Vermessungsdaten, Anpassungen an Zonen-
randstrassen und Waldränder sowie die Ein- bzw. Auszonungen ergibt sich eine Re-
duktion des Baulandes gegenüber dem rechtskräftigen Bauzonenplan (0.2 % bzw. 
0.47 ha). 

Gemäss vorliegendem Bericht werden in der Nutzungsplanrevision 2.27 ha neu 
der Bauzone zugewiesen. Dieser Wert setzt sich aus den weiteren 0.52 ha aus den 
rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen sowie 1.75 ha aus Anpassungen zusammen. 
Ausgezont werden im Rinikerächer 2.34 ha als Kompensation für die Einzonung im 
Geisseschache. Diese Flächen werden jeweils der Naturschutzzone zugewiesen. Neben 
insgesamt 2.27 ha Einzonungen werden gleichzeitig 2.74 ha ausgezont (vgl. Anhang 3).  

 

 

Tabelle 11: Flächenbilanzierung Brugg 
  

Flächenbilanzierung

[ha] [%]

Gesamtfläche rechtskräftig gem. AGIS 302.19 100.2%

Gesamtfläche rechtskräftig parzellenscharf inkl. TNP "Rütene" 300.52 100%

Einzonung gemäss Siedlungsgebiet im Richtplan Ziffer 1.2 / 3.1 0.00 0.0%

Einzonung mit rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen Ziffer 3.5 b 0.52 0.2%

Einzonungen mit Freihaltezweck Ziffer 3.5 c 0.00 0.0%

Einzonung (Anpassungen, Zonenrandstrassen, etc.) Ziffer 3.5 d 1.75 0.6%

Auszonung Bauzonen Ziffer 4.1 2.51 0.8%

Auszonung Bauzonen Ziffer 4.2 0.23 0.1%

Total Bauzonenfläche gemäss Entwurf 300.05 99.8%

BruggVorgabe 
Richtplan
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Tabelle 14: Einwohnerkapazität Brugg  

Windisch: Bilanzierung gemäss Bauzonenplan  

Durch die Anpassung an die aktuellen Vermessungsdaten sowie Anpassungen an Zo-
nenrandstrassen und Waldränder ergibt sich eine Erhöhung des Baulandes gegenüber 
dem rechtskräftigen Bauzonenplan (5.0% bzw. 10.19 ha).  

Gemäss vorliegendem Bericht werden in der Nutzungsplanrevision 10.45  ha neu 
der Bauzone zugewiesen. Dieser Wert setzt sich aus den Einzonungen von Wohn- und 
Arbeitszonen sowie aus diversen Anpassungen zusammen. Die Einzonungen mit Fre i-
haltezweck von 6.04 ha beinhalten die Einzonung im Geisseschache (5.64 ha) und klei-
nere Bereinigungen. Ausgezont werden marginale 0.25 ha (Anhang 3). 
 

 

Tabelle 15: Flächenbilanzierung Windisch  
  

Einwohnerkapazität in.. 2030 [E] 2040 [E]

überbauten Gebieten 976 1'674

 unbebauten Bauzonen (IST) 1'097 1'097

überbaute Entwicklungsgebiete  (Nachverdichtung) 103 176

unbebaute Entwicklungsgebiete (Nachverdichtung) 0 0

Total Einwohnerkapazität 2'176 2'948

Flächenbilanzierung

[ha] [%]

Gesamtfläche rechtskräftig gem. AGIS 204.81 100.5%

Gesamtfläche rechtskräftig parzellenscharf inkl. TNP "Rütene" 203.02 100%

Einzonung gemäss Siedlungsgebiet im Richtplan Ziffer 1.2 / 3.1 4.38 2.2%

Einzonung mit rechtmässig erstellten Bauten und Anlagen Ziffer 3.5 b 0.02 0.0%

Einzonungen mit Freihaltezweck Ziffer 3.5 c 6.04 3.0%

Einzonung (Anpassungen, Zonenrandstrassen, etc.) Ziffer 3.5 d 0.01 0.0%

Auszonung Bauzonen Ziffer 4.1 0.00 0.0%

Auszonung Bauzonen Ziffer 4.2 0.25 0.1%

Total Bauzonenfläche gemäss Entwurf 213.21 105.0%

WindischVorgabe 
Richtplan



 

 

In Windisch, im Gebiet Im Winke l, werden 1.26 ha in die Wohnzone 3, 2.13 ha in die 
Wohnzone 4 und 0.98  ha in die Wohn- und Arbeitszone eingezont. Gesamthaft ergibt 
das 4.37 ha. Es handelt sich um Fruchtfolgeflächen mit guter bis sehr guter Eignung. 
Im Geisseschache werden gesamthaft 5.64 ha in die Grünzone eingezont.  

 

Tabelle 16: Ein- und Auszonungen detailliert 
Windisch  

Stand Erschliessung Windisch  

Die Gemeinde Windisch weist neu gesamthaft 16.51 ha Bauzonenreserven auf. In der 
Wohn- und Mischzone stehen der Gemeinde rund 3.73 ha baureifes Land, 1.69 ha bau-
reifes Land in 5 Jahren und 5.56 ha weitere Reserven zur Verfügung. Ausserdem ver-
fügt Windisch über rund 4.42 ha an Reserven in den Arbeitszonen sowie 0.4 ha in den 
Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen  (vgl. Anhang 6). 

Zur Information sind in der nachfolgenden Darstellung auch die Spezialzonen 
nach Art. 18 RPG aufgeführt, obwohl diese keine Bauzonen darstellen. 

Einzonungen mit guter bis 
sehr guter Eignung als Fruchtfolgefläche

Zone Fläche
Frucht-

folgefläche
Anzahl

Einwohner

Gebiet Im Winkel (LW in Wohnen) W3 1.26 1.26 139

Gebiet Im Winkel (LW in Wohnen) W4 2.13 2.13 245

Gebiet Im Winkel (LW in Wohnen / Arbeiten) WA4 0.98 0.98 98

Einzonung 

Geisseschache (SGS in Gr) Gr 5.64 0.00 -

Total Einzonungen 10.01 4.38 482
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Tabelle 17: Stand Erschliessung Windisch Zo-
nenplan 

Berechnung Einwohnerkapazitäten  und Einwohnerdichten  Windisch  

Entscheidend für die Berechnung sind die Annahmen der Dichte. Dabei wird der Ist -
Zustand mit der angestrebten Dichte verglichen. Während sich der Ist -Zustand aus der 
Gesamtfläche und den Einwohnerzahlen der jeweiligen Zonen berechnen lässt, handelt 
es sich bei den angestrebten Dichten um Annahmen bzw. Erfahrungswerte. Im Sinn 
der Innentwicklung und unter Berücksichtigung der vom Kanton vorgegeben en durch-
schnittlichen 70 E/ha in den bebauten sowie 90 E/ha in den unbebauten Gebieten wird 
in sämtlichen Zonen eine Erhöhung der Dichte angestrebt. In den W2- und W3-Zonen 
wird eine behutsame Steigerung angestrebt. Die genauen Berechnungen zu den Dich-
ten und der entsprechende Plan sind dem Anhang 7 zu entnehmen. 

Zonen Total

baureif baureif in 5 J. baureif in 10 J.
[ha] % [ha] % [ha] % [ha] % [ha] % [ha]

Wohnzone 2 56.61 96% 1.82 3% 0.49 1% 0.00 0% 2.31 4% 58.92

Wohnzone 3 10.49 85% 0.58 5% 0.00 0% 1.26 10% 1.85 15% 12.34

Wohnzone 4 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 2.13 100% 2.13 100% 2.13

Wohn- und Arbeitszone 2 5.54 79% 0.56 8% 0.87 12% 0.00 0% 1.43 20% 6.98

Wohn- und Arbeitszone 3 7.80 86% 0.63 7% 0.00 0% 0.67 7% 1.30 14% 9.10

Wohn- und Arbeitszone 4 0.25 21% 0.00 0% 0.00 0% 0.98 79% 0.98 79% 1.24

Kernzone 9.48 99% 0.09 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.09 1% 9.57

Zentrumszone Windisch 6.91 95% 0.05 1% 0.33 4% 0.00 0% 0.38 5% 7.29

Erneuerungszone 10.93 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 10.93

Zone Campus 3.51 87% 0.00 0% 0.00 0% 0.51 13% 0.51 13% 4.02

Zone Kunzareal 3.41 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.41

Zone alte Spinnerei 0.65 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.65

Wohn- und Mischzonen Total 115.59 91% 3.73 3% 1.69 1% 5.56 4% 10.98 9% 126.58

Arbeitszone  I 8.11 86% 1.34 14% 0.00 0% 0.00 0% 1.34 14% 9.45

Arbeitszone "Rütene" 0.00 0% 0.00 0% 3.09 100% 0.00 0% 3.09 100% 3.09

Arbeitszone Kabelwerk 3.54 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.54

Arbeitszonen Total 11.65 72% 1.34 8% 3.09 19% 0.00 0% 4.42 28% 16.08

Zone für öff. Bauten und Anlagen 29.74 99% 0.40 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.40 1% 30.14

Zone für öff. Bauten und Anlagen 
Hallerbauten

3.33 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.33

Zone für öff. Bauten und Anlagen 
Mitte

0.15 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.15

Zone für öff. Bauten Mülimatt 1.48 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.48

öff. Bauten- und Anlagen Total 34.71 99% 0.40 1% 0.00 0% 0.00 0% 0.40 1% 35.10

Zone Königsfelden 14.66 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 14.66

Zone Reisezentrum 1.50 68% 0.72 32% 0.00 0% 0.00 0% 0.72 32% 2.21

Zone Waffenplatz 2.08 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 2.08

Spezialzonen Total 18.24 96% 0.72 4% 0.00 0% 0.00 0% 0.72 4% 18.95

Freihaltenzone 3.82 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.82

Grünzone 10.74 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 10.74

Familiengartenzone 1.94 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.94

Grün-, Frei- und 
Familiengartenzonen Total

16.50 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 16.50

Gesamttotal 196.69 92% 6.18 3% 4.77 2% 5.56 3% 16.51 8% 213.21

weitere Zonen nach Art. 18 RPG

Spezialzone Mülimatt 0.92 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.92

Spezialzone Waffenplatz Anlagen 4.27 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 4.27

weitere Zonen 
nach Art. 18 RPG Total 

5.19 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 5.19

überbaut unbebaut
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Weitergehendes Handlung sprogramm der Innentwicklung ausserhalb der 
Nutzungsplanung  

Um den hohen Anforderungen gemäss kantonalem Richtplan in Bezug auf die Dicht e-
vorgaben zu erreichen, sind die Gemeinden bestrebt, im Rahmen von Umbau- oder 
Neubauvorhaben die Innentwicklung unter Berücksichtigung des Ortsbildes sowie der 
Siedlungsqualität zu fördern.  

Mit den verschiedenen neu festgelegten Gestaltungsplanpflichten in der Nu t-
zungsplanung im Zentrum von Windisch oder entlang der Zurzacherstrasse ist davon 
auszugehen, dass diese Gebiete innert der nächsten 5 bis 10 Jahre entwickelt werden.  

Die Gemeinden sind ausserdem bestrebt, die Arealüberbauungen in den Wohn-
zonen sowie Wohn- und Arbeitszonen, wenn die Voraussetzungen dies erlauben (Grös-
se und Lage des Gebiets), im Rahmen von Voranfr agen und Baugesuchsverfahren zu 
fördern bzw. die Bauherrn auf die Möglichkeit hinzuweisen.  

Die Gemeinden informieren die Bevölkerung in geeigneter Weise über die neuen 
Möglichkeiten der Innentwicklung nach Genehmigung der Nutzungsplanung.  

8.2  Zentrums - und Qua rtierentwicklung  

Sowohl die Altstadt Brugg als auch der Dorfkern Windisch und ein Teil der Quartie r-
zentren sind wichtige identitätsstiftende Orte für den gesamten RAUM BRUGG WIN-
DISCH. Im RELB ist festgehalten, dass ihre spezifischen Zentrumsqualitäten und eine 
hohe Nutzungsvielfalt gestärkt und weiterentwickelt werden sollen. Zu diesem Zweck 
wird mit der Gesamtrevision eine Zonensystematik eingeführt, die den gewachsenen 
Strukturen besser gerecht wird als die heutigen Bestimmungen. 

Die Altstadtzone A dient dem Erhalt der Altstadt Brugg in ihrem Gesamtbild und 
ihrer Struktur (§14 BNO). Für bauliche Massnahmen gilt ergänzend zur BNO das Alt-
stadtreglement, das vom Einwohnerrat erlassen werden soll. Die Kernzonen Altenburg 
und Umiken sowie Oberburg, Mittel - und Unterdorf dienen dem Erhalt des Gesamtbil-
des und seiner geschlossenen Wirkung (BNO §§ 18 bzw. 16). Die Cityzonen C1 und C2 
in Brugg sind bestimmt für innenstädtische und publikumsorientierte Nutzungen und 
Wohnnutzungen (§ 15 BNO). Die Zone Campus  dient der Entwicklung des Bahnhofge-
biets zu einem Ort von hoher städtebaulicher und urbaner Qualität mit Bildung, 
Dienstleistung, Gewerbe, Wohnen, Kultur / Freizeit, Erholung und Verkauf / Gas tro -
nomie (§§ 16 bzw. 14 BNO). Die Zentrumszone Z dient der baulichen Erneuerung und 
zeitgemässen Entwicklung der Ortskerne von Brugg und Windisch. Für grössere Neu-
überbauungen und Umgestaltungen sind gemäss BNO §§ 17 bzw. 15 Gestaltungspläne 
erforderlich.  Die Quartiererhaltungszone  ist der Grundnutzungszone überlagert. Sie 
dient dem Erhalt von Ortsteilen mit hoher Siedlungsqualität, die in den letzten 100 bis 
150 Jahren entstanden sind. Zur Wahrung der quartiertypischen Gebäudemerkmale 
können die Gemeinden Ausnahmen von der Regelbauweise gewähren (§§ 22 bzw. 20 
BNO). 

8.3  Landscha ft und Natur   

Anzahl, Vielfalt und Vernetzung der Lebensräume tragen zur Artenvielfalt in den Ge-
meinden bei. Mit der Revision der Nutzungsplanung wird ein wesentlicher Beitrag zur 
Sicherung und Aufwertung der Lebensräume und damit der Artenvielfalt geleis tet. 
Dabei kommen unterschiedliche Instrumente wie Planungsgrundsätze, Schutzzonen  
und Schutzobjekte zur Anwendung. Die Instrumente fokussieren sich nicht nur auf die 
Sicherung wichtiger Räume und Objekte, sondern beinhalten auch einen Auftrag an die 
Gemeinde und Private, die Landschaftsräume aufzuwerten.  



 

 

Innerhalb des Siedlungsgebiets werden künftig ökologische Konzepte für Grün-
flächengrössen ab 200 m2 in Arbeitszonen gefordert. Die ökologischen Ansprüche an 
die Dachbegrünung werden ausserdem mit dem §§ 68 bzw. 69 Dachgestaltung gestellt. 
So sollen jene ökologischen Werte, die für die Vernetzung innerhalb des Siedlungsge-
biets wichtig sind, erhalten und gefördert werden.  

8.4  Energie  

In der Bau- und Nutzungsordnung wird auf allgemeine Definitionen zum Thema Ener-
gie verzichtet, da auf die umfassende kantonale Gesetzgebung zurückgegriffen werden 
kann. Im Rahmen der Gebietsplanung zum Beispiel im Gebiet Im Winkel werden hi n-
sichtlich der Anforderungen bei Gestaltungsplänen erhöhte Vorgaben zur Energie ge-
macht. 

8.5  Verke hr und Mobilität  

Die konsequente und gezielte Abstimmung zwischen der Siedlungsentwicklung und 
dem Verkehr trägt massgeblich zur Erhöhung der Siedlungsqualität bei. Die in der 
NuPla formulierten Innenentwicklungsmassnahmen konzentrieren sich deshalb übe r-
wiegend auf gut erschlossene Lagen. In  bestehenden und neuen Gebieten mit Gestal-
tungsplanpflicht  ist immer auch ein Erschliessungs- und Mobilitätskonzept erforde r-
lich. .  

Gemäss kantonalem Richtplan sind die Gemeinden verpflichtet, bei stark belas-
teten Strassenabschnitten zusätzliche Planungsmassnahmen zu definieren. Mit den 
Definitionen zur Aufwertung der Strassenräume entlang der Kantonsstrassen schaffen 
Brugg und Windisch die Voraussetzungen, die Strassenräume attraktiver zu gestalten 
und auf die Bedürfnisse, in Abstimmung mit den öffentlichen und privaten Interessen, 
auszurichten. Die planungsrechtlichen Vorgaben mit den Zielsetzungen werden ent-
sprechend definiert.  

Mittels der Aktualisierung des Parkfeldangebots und der Festlegung von Mobil i-
tätskonzepten kann ein weiterer Beitrag für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
geschaffen werden. Zudem werden die Voraussetzungen geschaffen, dass autoarme 
bzw. autofreie Siedlungen erstellt werden können. 
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1. Anhang 1: Rechtskräftiger Stand Erschliessung  der Stadt Brugg und 
der Gemeinde Windisch , Dezember  201 5 





Stand Erschliessung rechtskräftiger  Bauzonenplan, Gemeinde Windisch Dezember 2015
Datum Erfassung: Dezember 2015  /  Datum Berechnung: Dezember 2015

Zonen Total

[ha] % [ha] % [ha] % [ha] % [ha]

Wohnzone 1-geschossig 20.26 97% 0.60 3% 0.00 0% 0.00 0% 20.86

Wohnzone 2-geschossig 46.31 96% 1.99 4% 0.00 0% 0.00 0% 48.30

Wohnzone 3-geschossig 12.00 100% 0.05 0% 0.00 0% 0.00 0% 12.05

Wohnzone 4-geschossig 3.90 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.90

Wohn- und Gewerbezone 2-geschossig 6.19 80% 0.00 0% 1.56 20% 0.00 0% 7.75

Wohn- und Gewerbezone 3-geschossig 3.46 91% 0.33 9% 0.00 0% 0.00 0% 3.78

Wohn- und Gewerbezone Bahnhofareal 1.02 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.02

Kernzone 3.19 85% 0.00 0% 0.55 15% 0.00 0% 3.74

Dorfzone 9.48 99% 0.09 1% 0.00 0% 0.00 0% 9.56

Zone Kunzareal 3.43 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.43

Zone "Campus" 2.99 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 2.99

Zone alte Spinnerei 0.65 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.65

Wohn- und Mischzonen Total 112.88 96% 3.06 3% 2.11 2% 0.00 0% 118.04

Gewerbezone 8.26 88% 1.09 12% 0.00 0% 0.00 0% 9.35

Industrie- und Arbeitszone 4.05 57% 0.04 1% 2.35 33% 0.67 9% 7.11

Gewerbe- und Industri Total 12.31 75% 1.13 7% 2.35 14% 0.67 4% 16.46

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 35.33 99% 0.44 1% 0.00 0% 0.00 0% 35.77

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen "Mitte" 0.15 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.15

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Hallerbauten 3.43 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 3.43

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Mühlimatt 1.48 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.48

öff. Bauten- und Anlagen Total 40.38 99% 0.44 1% 0.00 0% 0.00 0% 40.82

Zone Königsfelden 12.59 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 12.59

Zone Königsfelden Freihaltezone 1.13 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.13

Zone Reisezentrum 1.50 68% 0.72 32% 0.00 0% 0.00 0% 2.21

Spezialzonen Total 15.22 96% 0.72 4% 0.00 0% 0.00 0% 15.94

Familiengartenzone 1.94 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 1.94

Freihaltezone 5.75 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 5.75

Grünzone (Familiengärten) 4.76 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 4.76

Grün-, Frei- und Familiengartenzonen Total 12.45 100% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 12.45

Gesamttotal 193.25 95% 5.34 3% 4.46 2% 0.67 0% 203.72

F:\daten\M4\14-030-00\06_ARB_UNT\03_Kapazitaetsberechnungen\[tbl_Flaechenbilanz_160920.xlsx]W_Stand_ES_rk_151208

überbaut baureif baureif in 5 J. baureif in 10 J.
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2.  Anhang 2: In nentwicklungskonzepte  
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�Ü�b�e�r�s�i�c�h�t�s�p�l�a�n

�V�e�r�d�i�c�h�t�u�n�g�s�p�r�i�n�z�i�p�i�e�n

�m�a�x�i�m�a�l� �3� �G�e�s�c�h�o�s�s�e� �o�h�n�e� �A�t�t�i�k�a� �o�d�e�r� 
�D�a�c�h�g�e�s�c�h�o�s�s

�m�a�x�i�m�a�l� �3� �G�e�s�c�h�o�s�s�e� �p�l�u�s� �D�a�c�h�g�e�s�c�h�o�s�s
�o�h�n�e� �A�t�t�i�k�a

�W�2

�P�a�r�k�i�e�r�u�n�g�s�p�r�i�n�z�i�p�i�e�n

�m�a�x�i�m�a�l� �3� �G�e�s�c�h�o�s�s�e� �o�h�n�e� �A�t�t�i�k�a� �o�d�e�r� 
�D�a�c�h�g�e�s�c�h�o�s�s

�G�e�b�ä�u�d�e� �B�e�s�t�a�n�d� �/� �N�e�u

�A�u�s�s�e�n�r�a�u�m� �/� �D�u�r�c�h�w�e�g�u�n�g

�P�a�r�k�p�l�ä�t�z�e

�B�e�t�r�a�c�h�t�u�n�g�s�p�e�r�i�m�e�t�e�r �R�a�n�d�a�b�s�c�h�l�u�s�s� �3� �G�e�s�c�h�o�s�s�e� �p�l�u�s� �D�a�c�h�g�e�s�c�h�o�s�s

�R�a�n�d�a�b�s�c�h�l�u�s�s� �3� �G�e�s�c�h�o�s�s�e� �o�h�n�e� �A�t�t�i�k�a� �o�d�e�r� �D�a�c�h�g�e�s�c�h�o�s�s

�D�u�r�c�h�w�e�g�u�n�g

�M�ö�g�l�i�c�h�k�e�i�t� �G�e�s�t�a�l�t�u�n�g�s�p�l�a�n

�A�u�f�z�o�n�u�n�g� �W�2� �z�u� �W�3
�W�2� �m�i�t� �ü�b�e�r�l�a�g�e�r�t�e�r� �N�a�c�h�v�e�r�d�i�c�h�t�u�n�g�s�z�o�n�e

�K�a�p�a�z�i�t�ä�t�s�b�e�r�e�c�h�n�u�n�g�e�n

�G�e�s�a�m�t�f�l�ä�c�h�e� �U�n�t�e�r�s�u�c�h�u�n�g�s�g�e�b�i�e�t� � �(�h�a�) �0�.�8�5�6� �h�a

�*�*� � �I�m� �D�u�r�c�h�s�c�h�n�i�t�t� �u�n�d� �ü�b�e�r� �d�i�e� �g�e�s�a�m�t�e� �G�e�m�e�i�n�d�e� �(�K�e�r�n�s�t�ä�d�t�e�)� �b�i�s� �2�0�4�0� �z�u� �e�r�r�e�i�c�h�e�n�d�e� �D�i�c�h�t�e�n�.� �(�K�t�.� �R�i�c�h�t�p�l�a�n�,� �A�n�h�a�n�g� �2�,� �B�e�r�e�c�h�n�u�n�g�e�n�,� �M�a�i� �2�0�1�4�)
�*�*� � �B�e�i� �d�e�r� �B�e�r�e�c�h�n�u�n�g� �d�e�r� �D�i�c�h�t�e�n� �u�n�d� �E�i�n�w�o�h�n�e�r�z�a�h�l�e�n� �w�i�r�d� �v�o�n� �e�i�n�e�m�,� �i�m� �V�e�r�g�l�e�i�c�h� �z�u�m� �B�e�s�t�a�n�d�,� �g�l�e�i�c�h�b�l�e�i�b�e�n�d�e�n� �G�e�s�c�h�o�s�s�f�l�ä�c�h�e�n�b�e�d�a�r�f� �a�u�s�g�e�g�a�n�g�e�n�.
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�E�i�n�w�o�h�n�e�r� �(�E�W�)

�D�i�c�h�t�e� �(�E�W�/�h�a�)

�B�e�s�t�a�n�d
�S�z�e�n�a�r�i�o� �K�t�.� �A�a�r�g�a�u

�5�1

�4�4

�7�0� �/� �9�0

�B�e�s�t�a�n�d� �/� �E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g

�*

�i�n� �d�e�r� �T�i�e�f�g�a�r�a�g�e

�a�u�f� �d�e�r� �S�t�r�a�s�s�e

�a�u�f� �d�e�n� �P�a�r�z�e�l�l�e�n

�W�2

�W�2
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